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AKTE 

ÜBER DIE BEDINGUNGEN DES BEITRITTS  

DER REPUBLIK KROATIEN  

UND DIE ANPASSUNGEN DES VERTRAGS ÜBER DIE EUROPÄISCHE UNION,  

DES VERTRAGS ÜBER DIE ARBEITSWEISE DER EUROPÄISCHEN UNION  

UND DES VERTRAGS ZUR GRÜNDUNG DER EUROPÄISCHEN ATOMGEMEINSCHAFT 
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ERSTER TEIL 

 

GRUNDSÄTZE 

 

 

ARTIKEL 1 

 

Im Sinne dieser Akte bezeichnet 

 

– der Ausdruck "ursprüngliche Verträge" 

 

a) den Vertrag über die Europäische Union (EUV) und den Vertrag über die Arbeitsweise 

der Europäischen Union (AEUV) mit den Änderungen oder Ergänzungen, die durch vor 

dem Beitritt der Republik Kroatien in Kraft getretene Verträge oder andere Rechtsakte 

vorgenommen worden sind; 

 

b) den Vertrag zur Gründung der Europäischen Atomgemeinschaft (EAG-Vertrag) mit den 

Änderungen oder Ergänzungen, die durch vor dem Beitritt der Republik Kroatien in 

Kraft getretene Verträge oder andere Rechtsakte vorgenommen worden sind; 
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– der Ausdruck "derzeitige Mitgliedstaaten" das Königreich Belgien, die Republik Bulgarien, 

die Tschechische Republik, das Königreich Dänemark, die Bundesrepublik Deutschland, die 

Republik Estland, Irland, die Hellenische Republik, das Königreich Spanien, die Französische 

Republik, die Italienische Republik, die Republik Zypern, die Republik Lettland, die Repub-

lik Litauen, das Großherzogtum Luxemburg, die Republik Ungarn, die Republik Malta, das 

Königreich der Niederlande, die Republik Österreich, die Republik Polen, die Portugiesische 

Republik, Rumänien, die Republik Slowenien, die Slowakische Republik, die Republik 

Finnland, das Königreich Schweden und das Vereinigte Königreich Großbritannien und 

Nordirland; 

 

– der Ausdruck "Union" die durch den EUV und den AEUV geschaffene Europäische Union 

und/oder je nach Sachlage die Europäische Atomgemeinschaft; 

 

– der Ausdruck "Organe" die durch den EUV geschaffenen Organe. 

 

 

ARTIKEL 2  

 

Ab dem Tag des Beitritts sind die ursprünglichen Verträge und die vor dem Beitritt erlassenen 

Rechtsakte der Organe für Kroatien verbindlich und gelten in Kroatien nach Maßgabe der genann-

ten Verträge und dieser Akte. 
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Sind nach der Ratifizierung des Vertrags über den Beitritt durch Kroatien Änderungen an den 

ursprünglichen Verträgen von den Vertretern der Regierungen der Mitgliedstaaten gemäß Artikel 

48 Absatz 4 EUV vereinbart worden und sind diese Änderungen bis zum Zeitpunkt des Beitritts 

nicht in Kraft getreten, so werden diese Änderungen von Kroatien nach Maßgabe seiner verfas-

sungsrechtlichen Vorschriften ratifiziert. 

 

 

ARTIKEL 3 

 

(1) Kroatien tritt den Beschlüssen und Vereinbarungen der im Europäischen Rat vereinigten 

Staats- und Regierungschefs der Mitgliedstaaten bei. 

 

(2) Kroatien tritt den Beschlüssen und Vereinbarungen der im Rat vereinigten Vertreter der 

Regierungen der Mitgliedstaaten bei. 

 

(3) Kroatien befindet sich hinsichtlich der Erklärungen, Entschließungen oder sonstigen Stellung-

nahmen des Europäischen Rates oder des Rates sowie hinsichtlich der die Union betreffenden 

Erklärungen, Entschließungen oder sonstigen Stellungnahmen, die von den Mitgliedstaaten im 

gegenseitigen Einvernehmen angenommen wurden, in derselben Lage wie die derzeitigen Mitglied-

staaten. Kroatien wird demgemäß die sich daraus ergebenden Grundsätze und Leitlinien beachten 

und die gegebenenfalls zu ihrer Durchführung erforderlichen Maßnahmen treffen. 
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(4) Kroatien tritt den in Anhang I aufgeführten Übereinkünften und Protokollen bei. Diese Über-

einkünfte und Protokolle treten für Kroatien an dem Tag in Kraft, den der Rat in den in Absatz 5 

genannten Beschlüssen festlegt. 

 

(5) Der Rat beschließt einstimmig auf Empfehlung der Kommission und nach Anhörung des 

Europäischen Parlaments, alle Anpassungen vorzunehmen, die aufgrund des Beitritts zu den in 

Absatz 4 genannten Übereinkünften und Protokollen erforderlich sind, und veröffentlicht den 

angepassten Wortlaut im Amtsblatt der Europäischen Union. 

 

(6) Kroatien verpflichtet sich in Bezug auf die in Absatz 4 genannten Übereinkünfte und Proto-

kolle, Verwaltungs- und sonstige Vorkehrungen wie etwa diejenigen einzuführen, die von den 

derzeitigen Mitgliedstaaten oder vom Rat bis zum Tag des Beitritts angenommen wurden, und die 

praktische Zusammenarbeit zwischen den Einrichtungen und Organisationen der Mitgliedstaaten zu 

erleichtern. 

 

(7) Der Rat kann einstimmig auf Vorschlag der Kommission in Anhang I die einschlägigen 

Übereinkünfte, Abkommen und Protokolle aufnehmen, die vor dem Tag des Beitritts unterzeichnet 

werden. 
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ARTIKEL 4 

 

(1) Die Bestimmungen des Schengen-Besitzstands, die in dem dem EUV und dem AEUV 

beigefügten Protokoll über den in den Rahmen der Europäischen Union einbezogenen Schengen-

Besitzstand (im Folgenden "Schengen-Protokoll") aufgeführt sind, und die darauf aufbauenden oder 

anderweitig damit zusammenhängenden Rechtsakte, die in Anhang II aufgeführt sind, sowie alle 

weiteren vor dem Tag des Beitritts erlassenen Rechtsakte dieser Art sind ab dem Tag des Beitritts 

für Kroatien bindend und in Kroatien anzuwenden. 

 

(2) Die Bestimmungen des in den Rahmen der Union einbezogenen Schengen-Besitzstands und 

die darauf aufbauenden oder anderweitig damit zusammenhängenden Rechtsakte, die nicht in 

Absatz 1 genannt sind, sind zwar für Kroatien ab dem Tag des Beitritts bindend, sie sind aber in 

Kroatien jeweils nur nach einem entsprechenden Beschluss anzuwenden, den der Rat nach einer 

nach den geltenden Schengen-Evaluierungsverfahren durchgeführten Prüfung der Frage, ob die 

erforderlichen Voraussetzungen für die Anwendung aller Teile des einschlägigen Besitzstands – 

einschließlich der wirksamen Anwendung aller Schengen-Bestimmungen im Einklang mit den 

vereinbarten gemeinsamen Standards und mit den grundlegenden Prinzipien – in Kroatien gegeben 

sind, gefasst hat. Dieser Beschluss wird vom Rat gemäß den geltenden Schengen-Verfahren und 

unter Berücksichtigung eines Berichts der Kommission gefasst, in dem bestätigt wird, dass Kroatien 

weiterhin die bei den Beitrittsverhandlungen eingegangenen Verpflichtungen, die für den Schen-

gen-Besitzstand von Belang sind, erfüllt.  
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Der Rat beschließt nach Anhörung des Europäischen Parlaments einstimmig mit den Stimmen der 

Mitglieder, die die Regierungen der Mitgliedstaaten vertreten, für die die in diesem Absatz genann-

ten Bestimmungen bereits in Kraft gesetzt worden sind, und des Vertreters der Regierung der Re-

publik Kroatien. Die Mitglieder des Rates, die die Regierungen Irlands und des Vereinigten König-

reichs Großbritannien und Nordirland vertreten, nehmen insoweit an einem derartigen Beschluss 

teil, als er sich auf die Bestimmungen des Schengen-Besitzstands und die darauf aufbauenden oder 

anderweitig damit zusammenhängenden Rechtsakte bezieht, an denen diese Mitgliedstaaten 

teilnehmen. 

 

 

ARTIKEL 5 

 

Kroatien nimmt ab dem Tag des Beitritts als Mitgliedstaat, für den eine Ausnahmeregelung im 

Sinne des Artikels 139 AEUV gilt, an der Wirtschafts- und Währungsunion teil. 

 

 

ARTIKEL 6  

 

(1) Die von der Union mit einem Drittland oder mehreren Drittländern, mit einer internationalen 

Organisation oder mit einem Staatsangehörigen eines Drittlandes geschlossenen oder vorläufig 

angewendeten Abkommen sind für Kroatien nach Maßgabe der ursprünglichen Verträge und dieser 

Akte bindend. 
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(2) Kroatien verpflichtet sich, den von den derzeitigen Mitgliedstaaten und der Union mit einem 

Drittland oder mehreren Drittländern oder mit einer internationalen Organisation geschlossenen 

oder unterzeichneten Abkommen nach Maßgabe dieser Akte beizutreten.  

 

Soweit in spezifischen in Unterabsatz 1 genannten Abkommen nichts anderes festgelegt ist, wird 

dem Beitritt Kroatiens zu diesen Abkommen durch den Abschluss eines Protokolls zu diesen Ab-

kommen zwischen dem Rat, der im Namen der Mitgliedstaaten handelt und einstimmig beschließt, 

und dem betreffenden Drittland oder den betreffenden Drittländern bzw. der betreffenden interna-

tionalen Organisation, zugestimmt. Die Kommission oder, wenn sich das Abkommen ausschließlich 

oder hauptsächlich auf die Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik bezieht, der Hohe Vertreter 

der Union für Außen- und Sicherheitspolitik (im Folgenden "Hoher Vertreter"), handelt diese 

Protokolle im Namen der Mitgliedstaaten auf der Grundlage der vom Rat einstimmig gebilligten 

Verhandlungsrichtlinien in Abstimmung mit einem aus den Vertretern der Mitgliedstaaten zusam-

mengesetzten Ausschuss aus. Die Kommission bzw. der Hohe Vertreter, je nachdem, was ange-

messen ist, unterbreitet dem Rat einen Entwurf der Protokolle für deren Abschluss.  

 

Dieses Verfahren gilt unbeschadet der Ausübung der eigenen Zuständigkeiten der Union und 

berührt nicht die Verteilung der Zuständigkeiten zwischen der Union und den Mitgliedstaaten in 

Bezug auf den künftigen Abschluss derartiger Abkommen oder in Bezug auf andere nicht mit dem 

Beitritt zusammenhängende Änderungen. 
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(3) Ab dem Tag des Beitritts und bis zum Inkrafttreten der in Absatz 2 Unterabsatz 2 genannten 

erforderlichen Protokolle wendet Kroatien die Bestimmungen der in Absatz 2 Unterabsatz 1 

genannten Abkommen an, die vor dem Beitritt geschlossen oder vorläufig angewendet wurden, mit 

Ausnahme des Abkommens zwischen der Europäischen Gemeinschaft und ihren Mitgliedstaaten 

einerseits und der Schweizerischen Eidgenossenschaft andererseits über die Freizügigkeit1. 

 

Bis zum Inkrafttreten der in Absatz 2 Unterabsatz 2 genannten Protokolle ergreifen die Union und 

die Mitgliedstaaten gegebenenfalls gemeinsam im Rahmen ihrer jeweiligen Zuständigkeiten alle 

geeigneten Maßnahmen.  

 

(4) Kroatien tritt dem Partnerschaftsabkommen zwischen den Mitgliedern der Gruppe der Staaten 

in Afrika, im Karibischen Raum und im Pazifischen Ozean einerseits und der Europäischen 

Gemeinschaft und ihren Mitgliedstaaten andererseits, unterzeichnet in Cotonou am 23. Juni 20002, 

sowie den beiden Abkommen zur Änderung dieses Abkommens, die am 25. Juni 2005 in Luxem-

burg3 unterzeichnet bzw. am 22. Juni 2010 in Ouagadougou4 zur Unterzeichnung aufgelegt wurden, 

bei. 

 

(5) Kroatien verpflichtet sich, nach Maßgabe dieser Akte dem Abkommen über den Europäischen 

Wirtschaftsraum5 gemäß Artikel 128 jenes Abkommens beizutreten. 

 

                                                 
1 ABl. L 114 vom 30.4.2002, S. 6. 
2 ABl. L 317 vom 15.12.2000, S. 3. 
3 ABl. L 209 vom 11.8.2005, S. 27, ABl. L 287 vom 28.10.2005, S. 4, und ABl. L 168M vom 

21.6.2006, S. 33. 
4 ABl. L 287 vom 4.11.2010, S. 3. 
5 ABl. L 1 vom 3.1.1994, S. 3. 
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(6) Ab dem Tag des Beitritts wendet Kroatien die zwischen der Union und Drittländern geschlos-

senen bilateralen Textilabkommen oder -vereinbarungen an. 

 

Die von der Union angewendeten mengenmäßigen Beschränkungen der Einfuhr von Textil- und 

Bekleidungserzeugnissen werden angepasst, um dem Beitritt Kroatiens zur Union Rechnung zu 

tragen. Zu diesem Zweck können Änderungen der in Unterabsatz 1 genannten bilateralen Textil-

abkommen und -vereinbarungen von der Union mit den betreffenden Drittländern vor dem Beitritt 

ausgehandelt werden.  

 

Sollten die Änderungen der bilateralen Textilabkommen und -vereinbarungen bis zum Tag des 

Beitritts nicht in Kraft getreten sein, so nimmt die Union an ihren Vorschriften für die Einfuhr von 

Textil- und Bekleidungserzeugnissen aus Drittländern die notwendigen Anpassungen vor, um dem 

Beitritt Kroatiens Rechnung zu tragen. 

 

(7) Die von der Union angewendeten mengenmäßigen Beschränkungen der Einfuhr von Stahl 

und Stahlerzeugnissen werden auf der Grundlage der in den letzten Jahren erfolgten Einfuhren von 

Stahl und Stahlerzeugnissen aus den betreffenden Lieferländern nach Kroatien angepasst.  

 

Zu diesem Zweck werden die erforderlichen Änderungen an den zwischen der Union und den 

betreffenden Drittländern geschlossenen bilateralen Stahlabkommen und -vereinbarungen vor dem 

Beitritt ausgehandelt.  
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Sollten die Änderungen der bilateralen Stahlabkommen und -vereinbarungen bis zum Beitritt nicht 

in Kraft getreten sein, so gilt Unterabsatz 1. 

 

(8) Ab dem Tag des Beitritts werden Fischereiabkommen, die zwischen Kroatien und Drittlän-

dern vor diesem Tag geschlossen wurden, von der Union verwaltet.  

 

Die Rechte und Pflichten Kroatiens, die aus diesen Abkommen erwachsen, werden während des 

Zeitraums, in dem die Bestimmungen dieser Abkommen vorläufig beibehalten werden, nicht 

berührt.  

 

So bald wie möglich, auf jeden Fall jedoch vor dem Ablauf der Geltungsdauer der in Unterabsatz 1 

genannten Abkommen, erlässt der Rat in jedem Einzelfall auf Vorschlag der Kommission mit 

qualifizierter Mehrheit die geeigneten Beschlüsse zur Aufrechterhaltung der Fischereitätigkeiten, 

die sich aus den Abkommen ergeben; hierzu gehört auch die Möglichkeit, bestimmte Abkommen 

um höchstens ein Jahr zu verlängern. 

 

(9) Kroatien tritt von allen Freihandelsabkommen mit Drittländern zurück; dies gilt auch für das 

geänderte Mitteleuropäische Freihandelsübereinkommen.  
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Insoweit Abkommen zwischen Kroatien einerseits und einem Drittland oder mehreren Drittländern 

andererseits nicht mit den Pflichten aus dieser Akte vereinbar sind, trifft Kroatien alle geeigneten 

Maßnahmen, um die festgestellten Unvereinbarkeiten zu beseitigen. Stößt Kroatien bei der Anpas-

sung eines mit einem Drittland oder mehreren Drittländern geschlossenen Abkommens auf Schwie-

rigkeiten, so tritt es von dem Abkommen zurück. 

 

Kroatien ergreift alle erforderlichen Maßnahmen, um die Einhaltung der Verpflichtungen nach 

diesem Absatz ab dem Tag des Beitritts sicherzustellen. 

 

(10) Kroatien tritt zu den in dieser Akte vorgesehenen Bedingungen den internen Vereinbarungen 

bei, welche die derzeitigen Mitgliedstaaten zur Durchführung der Abkommen im Sinne der Ab-

sätze 2 und 4 geschlossen haben. 

 

(11) Kroatien ergreift geeignete Maßnahmen, um gegebenenfalls seine Stellung gegenüber inter-

nationalen Organisationen oder denjenigen internationalen Abkommen, denen auch die Union oder 

andere Mitgliedstaaten als Vertragspartei angehören, den Rechten und Pflichten anzupassen, die 

sich aus dem Beitritt Kroatiens zur Union ergeben.  

 

Kroatien tritt insbesondere von den internationalen Fischereiabkommen zurück, denen auch die 

Union als Vertragspartei angehört, und beendet seine Mitgliedschaft in den internationalen Fische-

reiorganisationen, denen auch die Union als Mitglied angehört, sofern seine Mitgliedschaft nicht 

andere Angelegenheiten als die Fischerei betrifft.  

 

Kroatien ergreift alle erforderlichen Maßnahmen, um die Einhaltung der Verpflichtungen nach 

diesem Absatz ab dem Tag des Beitritts sicherzustellen. 
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ARTIKEL 7 

 

(1) Die Bestimmungen dieser Akte können, soweit darin nicht etwas anderes vorgesehen ist, nur 

nach dem in den ursprünglichen Verträgen vorgesehenen Verfahren, die eine Änderung dieser 

Verträge ermöglichen, ausgesetzt, geändert oder aufgehoben werden. 

 

(2) Die von den Organen erlassenen Rechtsakte, auf die sich die in dieser Akte vorgesehenen 

Übergangsbestimmungen beziehen, bewahren ihren Rechtscharakter; insbesondere bleiben die 

Verfahren zur Änderung dieser Rechtsakte anwendbar. 

 

(3) Die Bestimmungen dieser Akte, die eine Aufhebung oder Änderung von Rechtsakten der 

Organe zum Gegenstand haben oder bewirken, haben – es sei denn, es handelt sich um Übergangs-

bestimmungen – denselben Rechtscharakter wie die durch sie aufgehobenen oder geänderten 

Bestimmungen und unterliegen denselben Regeln wie diese. 

 

 

ARTIKEL 8 

 

Für die Anwendung der ursprünglichen Verträge und der Rechtsakte der Organe gelten vorüber-

gehend die in dieser Akte vorgesehenen abweichenden Bestimmungen. 
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ZWEITER TEIL 

 

ANPASSUNGEN DER VERTRÄGE 

 

 

TITEL I 

 

INSTITUTIONELLE BESTIMMUNGEN 

 

 

ARTIKEL 9 

 

Das dem EUV, dem AEUV und dem EAG-Vertrag beigefügte Protokoll über die Satzung des 

Gerichtshofs der Europäischen Union wird wie folgt geändert: 

 

(1) In Artikel 9 erhält Absatz 1 folgende Fassung: 

 

"Die teilweise Neubesetzung der Richterstellen, die alle drei Jahre stattfindet, betrifft vierzehn 

Richter." 

 

(2) Artikel 48 erhält folgende Fassung: 

 

"Artikel 48 

Das Gericht besteht aus achtundzwanzig Mitgliedern." 
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ARTIKEL 10 

 

Das dem EUV und dem AEUV beigefügte Protokoll über die Satzung der Europäischen Investi-

tionsbank wird wie folgt geändert:  

 

(1) Artikel 4 Absatz 1 Unterabsatz 1: 

 

a) Der Einleitungssatz erhält folgende Fassung: 

 

"(1) Die Bank wird mit einem Kapital von 233 247 390 000 EUR ausgestattet, das von 

den Mitgliedstaaten in folgender Höhe gezeichnet wird:"; 

 

b) zwischen den Einträgen für Rumänien und die Slowakei wird Folgendes eingefügt: 

 

"Kroatien  854 400 000". 

 

(2) In Artikel 9 Absatz 2 erhalten die Unterabsätze 1, 2 und 3 folgende Fassung: 

 

"(2) Der Verwaltungsrat besteht aus neunundzwanzig ordentlichen und neunzehn stellvertre-

tenden Mitgliedern. 

 

Die ordentlichen Mitglieder werden für fünf Jahre vom Rat der Gouverneure bestellt, wobei 

die einzelnen Mitgliedstaaten und die Kommission jeweils ein ordentliches Mitglied 

benennen. 
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Die stellvertretenden Mitglieder werden für fünf Jahre vom Rat der Gouverneure wie folgt 

bestellt: 

 

– zwei stellvertretende Mitglieder, die von der Bundesrepublik Deutschland benannt 

werden; 

 

– zwei stellvertretende Mitglieder, die von der Französischen Republik benannt werden; 

 

– zwei stellvertretende Mitglieder, die von der Italienischen Republik benannt werden; 

 

– zwei stellvertretende Mitglieder, die vom Vereinigten Königreich Großbritannien und 

Nordirland benannt werden; 

 

– ein stellvertretendes Mitglied, das vom Königreich Spanien und von der Portugiesischen 

Republik im gegenseitigen Einvernehmen benannt wird; 

 

– ein stellvertretendes Mitglied, das vom Königreich Belgien, vom Großherzogtum 

Luxemburg und vom Königreich der Niederlande im gegenseitigen Einvernehmen 

benannt wird; 

 

– zwei stellvertretende Mitglieder, die vom Königreich Dänemark, von der Hellenischen 

Republik, Irland und Rumänien im gegenseitigen Einvernehmen benannt werden; 
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– zwei stellvertretende Mitglieder, die von der Republik Estland, der Republik Lettland, 

der Republik Litauen, der Republik Österreich, der Republik Finnland und dem König-

reich Schweden im gegenseitigen Einvernehmen benannt werden;  

 

– vier stellvertretende Mitglieder, die von der Republik Bulgarien, der Tschechischen 

Republik, der Republik Kroatien, der Republik Zypern, der Republik Ungarn, der 

Republik Malta, der Republik Polen, der Republik Slowenien und der Slowakischen 

Republik im gegenseitigen Einvernehmen benannt werden;  

 

– ein stellvertretendes Mitglied, das von der Kommission benannt wird." 

 

 

ARTIKEL 11 

 

Artikel 134 Absatz 2 Unterabsatz 1 des EAG-Vertrags über die Zusammensetzung des Ausschusses 

für Wissenschaft und Technik erhält folgende Fassung:  

 

"(2) Der Ausschuss besteht aus zweiundvierzig Mitgliedern, die vom Rat nach Anhörung der 

Kommission ernannt werden." 
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TITEL II 

 

SONSTIGE ÄNDERUNGEN 

 

 

ARTIKEL 12 

 

In Artikel 64 Absatz 1 AEUV wird folgender Satz angefügt: 

 

"Für in Kroatien nach innerstaatlichem Recht bestehende Beschränkungen ist der maßgebliche 

Zeitpunkt der 31. Dezember 2002." 

 

 

ARTIKEL 13 

 

Artikel 52 Absatz 1 EUV erhält folgende Fassung: 

 

"(1) Die Verträge gelten für das Königreich Belgien, die Republik Bulgarien, die Tschechische 

Republik, das Königreich Dänemark, die Bundesrepublik Deutschland, die Republik Estland, 

Irland, die Hellenische Republik, das Königreich Spanien, die Französische Republik, die Republik 

Kroatien, die Italienische Republik, die Republik Zypern, die Republik Lettland, die Republik 

Litauen, das Großherzogtum Luxemburg, die Republik Ungarn, die Republik Malta, das Königreich 

der Niederlande, die Republik Österreich, die Republik Polen, die Portugiesische Republik, Rumä-

nien, die Republik Slowenien, die Slowakische Republik, die Republik Finnland, das Königreich 

Schweden und das Vereinigte Königreich Großbritannien und Nordirland." 
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ARTIKEL 14 

 

1. Artikel 55 Absatz 1 EUV erhält folgende Fassung: 

 

"(1) Dieser Vertrag ist in einer Urschrift in bulgarischer, dänischer, deutscher, englischer, 

estnischer, finnischer, französischer, griechischer, irischer, italienischer, kroatischer, letti-

scher, litauischer, maltesischer, niederländischer, polnischer, portugiesischer, rumänischer, 

schwedischer, slowakischer, slowenischer, spanischer, tschechischer und ungarischer Sprache 

abgefasst, wobei jeder Wortlaut gleichermaßen verbindlich ist; er wird im Archiv der Regie-

rung der Italienischen Republik hinterlegt; diese übermittelt der Regierung jedes anderen 

Unterzeichnerstaats eine beglaubigte Abschrift." 

 

2. Artikel 225 Absatz 2 des EAG-Vertrags erhält folgende Fassung: 

 

"Nach den Beitrittsverträgen ist der Wortlaut dieses Vertrags auch in bulgarischer, dänischer, 

englischer, estnischer, finnischer, griechischer, irischer, kroatischer, lettischer, litauischer, 

maltesischer, polnischer, portugiesischer, rumänischer, schwedischer, slowakischer, sloweni-

scher, spanischer, tschechischer und ungarischer Sprache verbindlich." 
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DRITTER TEIL 

 

STÄNDIGE BESTIMMUNGEN 

 

 

ARTIKEL 15 

 

Die in Anhang III aufgeführten Rechtsakte werden nach Maßgabe jenes Anhangs angepasst. 

 

 

ARTIKEL 16 

 

Die in Anhang IV aufgeführten Maßnahmen werden unter den in jenem Anhang festgelegten 

Bedingungen angewandt. 

 

 

ARTIKEL 17 

 

Der Rat kann einstimmig auf Vorschlag der Kommission und nach Anhörung des Europäischen 

Parlaments die aufgrund einer Änderung der Unionsregelung gegebenenfalls erforderlichen 

Anpassungen der Bestimmungen dieser Akte über die Gemeinsame Agrarpolitik vornehmen. 
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VIERTER TEIL 

 

BESTIMMUNGEN MIT BEGRENZTER GELTUNGSDAUER 

 

 

TITEL I 

 

ÜBERGANGSMASSNAHMEN 

 

 

ARTIKEL 18 

 

Die in Anhang V aufgeführten Maßnahmen gelten für Kroatien unter den in jenem Anhang 

festgelegten Bedingungen. 

 

 

TITEL II 

 

INSTITUTIONELLE BESTIMMUNGEN 

 

 

ARTIKEL 19 

 

(1) Abweichend von Artikel 2 des dem EUV, dem AEUV und dem EAG-Vertrag beigefügten 

Protokolls über die Übergangsbestimmungen und abweichend von der Höchstzahl der Sitze nach 

Artikel 14 Absatz 2 Unterabsatz 1 EUV wird die Anzahl der Mitglieder des Europäischen Parla-

ments um 12 Mitglieder aus Kroatien erhöht, um dem Beitritt Kroatiens Rechnung zu tragen; dies 

gilt für den Zeitraum ab dem Tag des Beitritts bis zum Ende der Wahlperiode 2009–2014 des 

Europäischen Parlaments. 
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(2) Abweichend von Artikel 14 Absatz 3 EUV hält Kroatien vor dem Tag des Beitritts nach Maß-

gabe des Besitzstands der Union allgemeine unmittelbare Ad-hoc-Wahlen seines Volkes zum Euro-

päischen Parlament ab, bei denen die in Absatz 1 dieses Artikels festgelegte Anzahl von Abgeord-

neten gewählt wird. Liegt das Datum des Beitritts jedoch weniger als sechs Monate vor dem Termin 

der nächsten Wahlen zum Europäischen Parlament, so können die Mitglieder des Europäischen 

Parlaments, die die Bürger Kroatiens vertreten, vom nationalen Parlament Kroatiens aus dessen 

Mitte benannt werden, sofern die betreffenden Personen in allgemeiner unmittelbarer Wahl gewählt 

wurden. 

 

 

ARTIKEL 20 

 

Artikel 3 Absatz 3 des dem EUV, dem AEUV und dem EAG-Vertrag beigefügten Protokolls über 

die Übergangsbestimmungen erhält folgende Fassung: 

 

"(3) Bis zum 31. Oktober 2014 gelten unbeschadet des Artikels 235 Absatz 1 Unterabsatz 2 des 

Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union die nachstehenden Bestimmungen:  

 

Ist für die Beschlussfassung im Europäischen Rat und im Rat eine qualifizierte Mehrheit erforder-

lich, so werden die Stimmen der Mitglieder wie folgt gewichtet: 

 

Belgien 12 

Bulgarien  10 

Tschechische Republik 12 

Dänemark 7 

Deutschland 29 

Estland 4 

Irland 7 
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Griechenland 12 

Spanien 27 

Frankreich 29 

Kroatien 7 

Italien 29 

Zypern 4 

Lettland 4 

Litauen 7 

Luxemburg 4 

Ungarn 12 

Malta 3 

Niederlande 13 

Österreich 10 

Polen 27 

Portugal 12 

Rumänien 14 

Slowenien 4 

Slowakei 7 

Finnland 7 

Schweden 10 

Vereinigtes Königreich 29 
 

In den Fällen, in denen Beschlüsse nach den Verträgen auf Vorschlag der Kommission zu fassen 

sind, kommen diese Beschlüsse mit einer Mindestzahl von 260 Stimmen zustande, die die Zustim-

mung der Mehrheit der Mitglieder umfasst. In den anderen Fällen kommen die Beschlüsse mit einer 

Mindestzahl von 260 Stimmen zustande, die die Zustimmung von mindestens zwei Dritteln der 

Mitglieder umfasst. 
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Ein Mitglied des Europäischen Rates oder des Rates kann beantragen, dass beim Erlass eines 

Rechtsakts des Europäischen Rates oder des Rates mit qualifizierter Mehrheit überprüft wird, ob die 

Mitgliedstaaten, die diese qualifizierte Mehrheit bilden, mindestens 62 % der Gesamtbevölkerung 

der Union ausmachen. Falls sich erweist, dass diese Bedingung nicht erfüllt ist, wird der betreffende 

Rechtsakt nicht erlassen." 

 

 

ARTIKEL 21 

 

(1) Für den Zeitraum ab dem Tag des Beitritts bis zum 31. Oktober 2014 wird ein kroatischer 

Staatsangehöriger zum Mitglied der Kommission ernannt. Das neue Mitglied der Kommission wird 

vom Rat mit qualifizierter Mehrheit und im Einvernehmen mit dem Präsidenten der Kommission 

nach Anhörung des Europäischen Parlaments und im Einklang mit den Anforderungen des 

Artikels 17 Absatz 3 Unterabsatz 2 EUV ernannt. 

 

(2) Die Amtszeit des nach Absatz 1 ernannten Mitglieds endet zur gleichen Zeit wie die Amtszeit 

der zum Tag des Beitritts im Amt befindlichen Mitglieder. 

 

 

ARTIKEL 22 

 

(1) Die Amtszeit des Richters des Gerichtshofs und des Richters des Gerichts, die Kroatien 

anlässlich seines Beitritts gemäß Artikel 19 Absatz 2 Unterabsatz 3 EUV ernennt, endet am 

6. Oktober 2015 bzw. am 31. August 2013. 
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(2) Bei der Entscheidung über die am Tag des Beitritts beim Gerichtshof und dem Gericht anhän-

gigen Rechtssachen, in denen das mündliche Verfahren vor diesem Zeitpunkt eröffnet wurde, tagen 

der Gerichtshof und das Gericht bei Vollsitzungen sowie deren Kammern in der Zusammensetzung, 

die sie vor dem Beitritt hatten; sie wenden dabei die am Tag vor dem Tag des Beitritts geltenden 

Verfahrensordnungen an. 

 

 

ARTIKEL 23 

 

(1) Abweichend von Artikel 301 Absatz 1 AEUV, der die Höchstzahl der Mitglieder des Wirt-

schafts- und Sozialausschusses festlegt, erhält Artikel 7 des dem EUV, dem AEUV und dem EAG-

Vertrag beigefügten Protokolls über die Übergangsbestimmungen folgende Fassung:  

 

"Artikel 7 

 

Bis zum Inkrafttreten des Beschlusses nach Artikel 301 des Vertrags über die Arbeitsweise der 

Europäischen Union verteilen sich die Mitglieder des Wirtschafts- und Sozialausschusses wie folgt: 

 

Belgien 12 

Bulgarien  12 

Tschechische Republik 12 

Dänemark 9 

Deutschland 24 

Estland 7 

Irland 9 
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Griechenland 12 

Spanien 21 

Frankreich 24 

Kroatien 9 

Italien 24 

Zypern 6 

Lettland 7 

Litauen 9 

Luxemburg 6 

Ungarn 12 

Malta  5 

Niederlande 12 

Österreich 12 

Polen  21 

Portugal  12 

Rumänien 15 

Slowenien 7 

Slowakei 9 

Finnland 9 

Schweden 12 

Vereinigtes Königreich 24 
" 

 

(2) Die Zahl der Mitglieder des Wirtschafts- und Sozialausschusses wird vorübergehend auf 353 

angehoben, um dem Beitritt Kroatiens für den Zeitraum vom Tag des Beitritts bis zum Ende der 

Amtszeit, während der Kroatien der Union beitritt, oder bis zum Inkrafttreten des in Artikel 301 

Absatz 2 AEUV genannten Beschlusses, je nachdem welches Ereignis früher eintritt, Rechnung zu 

tragen. 
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(3) Ist der in Artikel 301 Absatz 2 AEUV genannte Beschluss zum Zeitpunkt des Beitritts bereits 

erlassen, so wird Kroatien abweichend von Artikel 301 Absatz 1 AEUV, der die Höchstzahl der 

Mitglieder des Wirtschafts- und Sozialausschusses festlegt, bis zum Ende der Amtszeit, während 

der Kroatien der Union beitritt, vorübergehend eine angemessene Zahl von Mitgliedern zugeteilt. 

 

 

ARTIKEL 24 

 

(1) Abweichend von Artikel 305 Absatz 1 AEUV, der die Höchstzahl der Mitglieder des Aus-

schusses der Regionen festlegt, erhält Artikel 8 des dem EUV, dem AEUV und dem EAG-Vertrag 

beigefügten Protokolls über die Übergangsbestimmungen folgende Fassung:  

 

"Artikel 8 

 

Bis zum Inkrafttreten des Beschlusses nach Artikel 305 des Vertrags über die Arbeitsweise der 

Europäischen Union verteilen sich die Mitglieder des Ausschusses der Regionen wie folgt: 

 

Belgien  12 

Bulgarien   12 

Tschechische Republik  12 

Dänemark  9 
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Deutschland  24 

Estland  7 

Irland  9 

Griechenland  12 

Spanien  21 

Frankreich  24 

Kroatien  9 

Italien  24 

Zypern  6 

Lettland  7 

Litauen  9 

Luxemburg  6 

Ungarn  12 

Malta   5 

Niederlande  12 

Österreich  12 

Polen   21 

Portugal   12 

Rumänien  15 

Slowenien  7 

Slowakei  9 

Finnland  9 

Schweden  12 

Vereinigtes Königreich  24 
" 
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(2) Die Zahl der Mitglieder des Ausschusses der Regionen wird vorübergehend auf 353 angeho-

ben, um dem Beitritt Kroatiens für den Zeitraum vom Tag des Beitritts bis zum Ende der Amtszeit, 

während der Kroatien der Union beitritt, oder bis zum Inkrafttreten des in Artikel 305 Absatz 2 

AEUV genannten Beschlusses, je nachdem, welches Ereignis früher eintritt, Rechnung zu tragen. 

 

(3) Ist der in Artikel 305 Absatz 2 AEUV genannte Beschluss zum Zeitpunkt des Beitritts bereits 

erlassen, so wird Kroatien abweichend von Artikel 305 Absatz 1 AEUV, der die Höchstzahl der 

Mitglieder des Ausschusses der Regionen festlegt, bis zum Ende der Amtszeit, während der Kroa-

tien der Union beitritt, vorübergehend eine angemessene Zahl von Mitgliedern zugeteilt. 

 

 

ARTIKEL 25 

 

Die Amtszeit des ordentlichen Mitglieds des Verwaltungsrats der Europäischen Investitionsbank, 

das von Kroatien benannt und gemäß Artikel 9 Absatz 2 Unterabsatz 2 des Protokolls über die 

Satzung der Europäischen Investitionsbank unmittelbar nach dem Beitritt bestellt wird, endet mit 

dem Ende der Jahressitzung des Rates der Gouverneure, in welcher der Jahresbericht für das 

Geschäftsjahr 2017 geprüft wird. 
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ARTIKEL 26 

 

(1) Die neuen Mitglieder der durch die ursprünglichen Verträge oder durch Rechtsakte der 

Organe eingesetzten Ausschüsse, Gruppen, Agenturen oder sonstigen Gremien werden unter den 

Bedingungen und nach den Verfahren ernannt, die für die Ernennung von Mitgliedern dieser 

Ausschüsse, Gruppen, Agenturen oder sonstigen Gremien gelten. Die Amtszeit der neu ernannten 

Mitglieder endet zur gleichen Zeit wie die Amtszeit der zum Tag des Beitritts im Amt befindlichen 

Mitglieder. 

 

(2) Sämtliche Mitglieder der durch die ursprünglichen Verträge oder durch Rechtsakte der 

Organe eingesetzten Ausschüsse, Gruppen, Agenturen oder sonstigen Gremien, deren Mitglieder-

zahl unabhängig von der Gesamtzahl der Mitgliedstaaten unveränderlich bleibt, werden zum 

Zeitpunkt des Beitritts neu ernannt, es sei denn, die Amtszeit der im Amt befindlichen Mitglieder 

endet innerhalb von zwölf Monaten ab dem Beitritt. 

 

 

TITEL III 

 

FINANZBESTIMMUNGEN 

 

 

ARTIKEL 27 

 

(1) Ab dem Tag des Beitritts zahlt Kroatien den folgenden Betrag entsprechend seinem Anteil an 

dem Kapital, das auf das in Artikel 4 der Satzung der Europäischen Investitionsbank festgelegte 

gezeichnete Kapital eingezahlt wurde: 

 

Kroatien  EUR 42 720 000 
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Der Beitrag wird in acht gleichen Raten gezahlt, die am 30. November 2013, 30. November 2014, 

30. November 2015, 31. Mai 2016, 30. November 2016, 31. Mai 2017, 30. November 2017 und 

31. Mai 2018 fällig werden. 

 

(2) Kroatien leistet zu den Rücklagen und zu den den Rücklagen gleichzusetzenden Rückstel-

lungen sowie zu dem den Rücklagen und Rückstellungen noch zuzuweisenden Betrag (Saldo der 

Gewinn- und Verlustrechnung zum Ende des dem Beitritt vorausgehenden Monats), wie sie in der 

Bilanz der Europäischen Investitionsbank ausgewiesen werden, zu den in Absatz 1 vorgesehenen 

Zeitpunkten in acht gleichen Raten Beiträge in Höhe des folgenden Prozentsatzes der Rücklagen 

und Rückstellungen: 

 

Kroatien 0,368 % 
 

(3) Die in den Absätzen 1 und 2 vorgesehenen Kapitalbeiträge und Einzahlungen werden von 

Kroatien in bar in Euro geleistet, sofern der Rat der Gouverneure der Europäischen Investitionsbank 

nicht einstimmig eine Ausnahme hierzu beschließt. 

 

(4) Die für Kroatien in Absatz 1 und in Artikel 10 Nummer 1 genannten Beträge können durch 

Beschluss der Leitungsgremien der Europäischen Investitionsbank auf der Grundlage der neuesten 

endgültigen Daten zum BIP, die Eurostat vor dem Beitritt veröffentlicht hat, angepasst werden. 
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ARTIKEL 28 

 

(1) Kroatien überweist den folgenden Betrag an den Forschungsfonds für Kohle und Stahl im 

Sinne des Beschlusses 2002/234/EGKS der im Rat vereinigten Vertreter der Regierungen der 

Mitgliedstaaten vom 27. Februar 2002 über die finanziellen Folgen des Ablaufs des EGKS-Vertrags 

und über den Forschungsfonds für Kohle und Stahl1: 

 

(in EUR zu jeweiligen Preisen) 

Kroatien 494 000. 

 

(2) Der Beitrag zum Forschungsfonds für Kohle und Stahl wird beginnend mit dem Jahr 2015 in 

vier Raten jeweils am ersten Arbeitstag des ersten Monats jedes Jahres wie folgt überwiesen: 

 

– 2015: 15 %,  

– 2016: 20 %,  

– 2017: 30 %,  

– 2018: 35 %. 

 

 

                                                 
1 ABl. L 79 vom 22.3.2002, S. 42. 
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ARTIKEL 29 

 

(1) Vom Tag des Beitritts an werden die Vergabe von Aufträgen und von Zuschüssen sowie 

Zahlungen im Rahmen der finanziellen Heranführungshilfe gemäß der Komponente Übergangshilfe 

und Aufbau von Institutionen und der Komponente grenzüberschreitende Zusammenarbeit des 

Instruments für Heranführungshilfe (IPA), die durch den Beschluss (EG) Nr. 1085/2006 vom 

17. Juli 2006 geschaffen wurde1, im Rahmen von vor dem Beitritt gebundenen Mitteln mit Ausnah-

me der grenzüberschreitenden Programme Kroatien-Ungarn und Kroatien-Slowenien sowie im 

Rahmen von Finanzhilfen nach der in Artikel 30 genannten Übergangsfazilität von kroatischen 

Durchführungsstellen verwaltet. 

 

Die Ex-ante-Kontrolle der Kommission für die Vergabe von Aufträgen und Zuschüssen wird mit 

einem entsprechenden Beschluss der Kommission aufgehoben, nachdem sich die Kommission 

gemäß den in Artikel 56 Absatz 2 der Verordnung (EG, Euratom) Nr. 1605/2002 des Rates vom 

25. Juni 2002 über die Haushaltsordnung für den Gesamthaushaltsplan der Europäischen Gemein-

schaften2 und in Artikel 18 der Verordnung (EG) Nr. 718/2007 der Kommission vom 12. Juni 2007 

zur Durchführung der Verordnung (EG) Nr. 1085/2006 des Rates zur Schaffung eines Instruments 

für Heranführungshilfe (IPA)3 festgelegten Kriterien und Bedingungen davon überzeugt hat, dass 

das betreffende Verwaltungs- und Kontrollsystem wirksam funktioniert. 

 

                                                 
1 ABl. L 210 vom 31.7.2006, S. 82. 
2 ABl. L 248 vom 19.9.2002, S. 1. 
3 ABl. L 170 vom 29.6.2007, S. 1. 
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Wird der Kommissionsbeschluss zur Aufhebung der Ex-ante-Kontrolle nicht vor dem Tag des 

Beitritts erlassen, so können für keinen der Verträge, die zwischen dem Tag des Beitritts und dem 

Tag des Kommissionsbeschlusses unterzeichnet werden, Finanzhilfen nach den in Unterabsatz 1 

genannten finanzielle Heranführungshilfen bzw. nach der Übergangsfazilität gewährt werden. 

 

(2) Mittelbindungen, die vor dem Tag des Beitritts im Rahmen der in Absatz 1 genannten finan-

ziellen Heranführungshilfe und Übergangsfazilität erfolgt sind, einschließlich des Abschlusses und 

der Verbuchung späterer rechtlicher Einzelverpflichtungen und Zahlungen nach dem Beitritt, unter-

liegen weiterhin den für die Vorbeitritts-Finanzinstrumente geltenden Regelungen und werden bis 

zum Abschluss der betreffenden Programme und Projekte in den entsprechenden Kapiteln des 

Haushalts veranschlagt. 

 

(3) Die Bestimmungen über die Durchführung der Mittelbindungen im Rahmen der Finanzie-

rungsabkommen betreffend die in Absatz 1 Unterabsatz 1 genannte finanzielle Heranführungshilfe 

und die IPA-Komponente Entwicklung des ländlichen Raums gelten in Bezug auf vor dem Beitritt 

getroffene Finanzentscheidungen nach dem Beitritt weiterhin. Sie unterliegen den für die Vor-

beitritts-Finanzinstrumente geltenden Regelungen. Dessen ungeachtet werden Verfahren zur Ver-

gabe öffentlicher Aufträge, die nach dem Beitritt eingeleitet werden, im Einklang mit den einschlä-

gigen Richtlinien der Union durchgeführt. 

 

(4) Die Heranführungshilfen zur Deckung der in Artikel 44 genannten Verwaltungsausgaben 

können in den ersten beiden Jahren nach dem Beitritt gebunden werden. Für Audit- und Evaluie-

rungskosten können Heranführungshilfen für die Dauer von fünf Jahren nach dem Beitritt gebunden 

werden.  
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ARTIKEL 30 

 

(1) Für das erste Jahr nach dem Beitritt stellt die Union Kroatien eine vorübergehende Finanzhilfe 

(nachstehend "Übergangsfazilität" genannt) bereit, um seine Justiz- und Verwaltungskapazitäten zur 

Anwendung und Durchsetzung des Unionsrechts zu entwickeln und zu stärken und den gegenseiti-

gen Austausch bewährter Praktiken zu fördern. Mit dieser Finanzhilfe werden Projekte zum Aufbau 

von Institutionen und damit verbundene kleinere Investitionen finanziert.  

 

(2) Die Hilfe dient dazu, dem anhaltenden Erfordernis, die institutionellen Kapazitäten in be-

stimmten Bereichen zu stärken, durch Maßnahmen zu entsprechen, die nicht von den Strukturfonds 

oder dem Fonds für die Entwicklung des ländlichen Raums finanziert werden können. 

 

(3) Für Partnerschaftsprojekte zwischen öffentlichen Verwaltungen zum Zweck des Aufbaus von 

Institutionen gilt weiterhin das Verfahren für den Aufruf zur Einreichung von Vorschlägen über das 

Netz der Kontaktstellen der Mitgliedstaaten. 

 

(4) Die Verpflichtungsermächtigungen für die Übergangsfazilität für Kroatien betragen im Jahr 

2013 insgesamt 29 Mio. EUR zu jeweiligen Preisen und werden nationalen und horizontalen Priori-

täten zugewiesen. 

 

(5) Die Hilfe im Rahmen der Übergangsfazilität soll gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1085/2006 

des Rates oder auf der Grundlage anderer, von der Kommission zu erlassender technischer Bestim-

mungen, die für den Betrieb der Übergangsfazilität erforderlich sind, beschlossen und umgesetzt 

werden. 
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(6) Besonderes Augenmerk wird darauf gelegt, dass eine angemessene Komplementarität mit der 

Unterstützung aus dem Europäischen Sozialfonds für die Verwaltungsreform und den Aufbau der 

institutionellen Kapazitäten sichergestellt ist. 

 

 

ARTIKEL 31 

 

(1) Es wird eine Schengen-Fazilität (im Folgenden "zeitlich befristete Schengen-Fazilität") einge-

richtet, um Kroatien ab dem Tag des Beitritts bis zum Ende des Jahres 2014 bei der Finanzierung 

von Maßnahmen an den neuen Außengrenzen der Union zur Durchführung des Schengen-Besitz-

standes und der Kontrollen an den Außengrenzen zu unterstützen.  

 

(2) Im Zeitraum 1. Juli 2013 bis 31. Dezember 2014 werden Kroatien die folgenden Beträge 

(jeweilige Preise) in Form von Pauschalbeträgen aus der zeitlich befristeten Schengen-Fazilität 

bereitgestellt:  

 

(in Mio. EUR zu jeweiligen Preisen) 

 2013 2014 

Kroatien  40 80 
 

(3) Der Jahresbetrag für 2013 wird Kroatien am 1. Juli 2013, der Jahresbetrag für 2014 am ersten 

Arbeitstag nach dem 1. Januar 2014 bereitgestellt.  
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(4) Die Pauschalbeträge sind innerhalb von drei Jahren nach der ersten Zahlung zu verwenden. 

Kroatien legt spätestens sechs Monate nach Ablauf dieses Dreijahreszeitraums einen umfassenden 

Bericht über die endgültige Verwendung der aus der zeitlich befristeten Schengen-Fazilität gezahl-

ten Beträge mit einer Begründung der Ausgaben vor. Nicht verwendete oder ungerechtfertigt ausge-

gebene Mittel werden von der Kommission wieder eingezogen.  

 

(5) Die Kommission kann technische Vorschriften erlassen, die für das Funktionieren der zeitlich 

befristeten Schengen-Fazilität erforderlich sind. 

 

 

ARTIKEL 32 

 

(1) Es wird eine Cashflow-Fazilität (im Folgenden "zeitlich befristete Cashflow-Fazilität") einge-

richtet, um Kroatien ab dem Tag des Beitritts bis zum Ende des Jahres 2014 bei der Verbesserung 

der Liquidität im nationalen Haushaltsplan zu unterstützen. 

 

(2) Im Zeitraum 1. Juli 2013 bis 31. Dezember 2014 werden Kroatien die folgenden Beträge 

(jeweilige Preise) in Form von Pauschalbeträgen aus der zeitlich befristeten Cashflow-Fazilität 

bereitgestellt: 

 

(in Mio. EUR zu jeweiligen Preisen) 

 2013 2014 

Kroatien 75 28,6 
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(3) Jeder Jahresbetrag ist in gleiche Monatsraten aufzuteilen, die jeweils am ersten Arbeitstag 

jedes Monats zahlbar sind. 

 

 

ARTIKEL 33 

 

(1) Im Rahmen der Strukturfonds und des Kohäsionsfonds wird im Jahr 2013 ein Betrag in Höhe 

von 449,4 Mio. EUR (zu jeweiligen Preisen) als Verpflichtungsermächtigungen für Kroatien vorbe-

halten. 

 

(2) Ein Drittel des in Absatz 1 genannten Betrags wird für den Kohäsionsfonds vorbehalten. 

 

(3) Für den Zeitraum, der vom nächsten Finanzrahmen abgedeckt wird, werden die Beträge, die 

Kroatien als Verpflichtungsermächtigungen im Rahmen der Strukturfonds und der Kohäsionsfonds 

zur Verfügung zu stellen sind, auf Grundlage des zu jenem Zeitpunkt geltenden Besitzstands der 

Union berechnet. Diese Beträge werden nach dem folgenden Zeitplan für die schrittweise Einfüh-

rung der Zahlungen angepasst: 

 

– 70 % im Jahr 2014, 

– 90 % im Jahr 2015, 

– 100 % ab dem Jahr 2016. 

 

(4) Soweit die Grenzen des neuen Besitzstands der Union dies zulassen, wird eine Anpassung 

vorgenommen, um sicherzustellen, dass die Mittel für Kroatien im Jahr 2014 auf das 2,33-fache 

des Betrags für 2013 und im Jahr 2015 auf das Dreifache des Betrags für 2013 aufgestockt werden. 
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ARTIKEL 34 

 

(1) Der Gesamtbetrag, der Kroatien im Rahmen des Europäischen Fischereifonds im Jahr 2013 

zur Verfügung zu stellen ist, beträgt 8,7 Mio. EUR (zu jeweiligen Preisen) als Verpflichtungs-

ermächtigungen. 

 

(2) Die Heranführungshilfe aus dem Europäischen Fischereifonds beläuft sich auf 25 % des in 

Absatz 1 genannten Gesamtbetrags und wird in Form einer Einmalzahlung ausgezahlt. 

 

(3) Für den Zeitraum, der vom nächsten Finanzrahmen abgedeckt wird, werden die Beträge, die 

Kroatien als Verpflichtungsermächtigungen zur Verfügung zu stellen sind, auf der Grundlage des 

zu jenem Zeitpunkt geltenden Besitzstands der Union berechnet. Diese Beträge werden nach dem 

folgenden Zeitplan für die schrittweise Einführung der Zahlungen angepasst: 

 

– 70 % im Jahr 2014, 

– 90 % im Jahr 2015, 

– 100 % ab dem Jahr 2016. 

 

(4) Soweit die Grenzen des neuen Besitzstands der Union dies zulassen, wird eine Anpassung 

vorgenommen, um sicherzustellen, dass die Mittel für Kroatien im Jahr 2014 auf das 2,33-fache des 

Betrags für 2013 und im Jahr 2015 auf das Dreifache des Betrags für 2013 aufgestockt werden. 
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ARTIKEL 35 

 

(1) Die Verordnung (EG) Nr. 1698/2005 des Rates vom 20. September 2005 über die Förderung 

der Entwicklung des ländlichen Raums durch den Europäischen Landwirtschaftsfonds für die 

Entwicklung des ländlichen Raums (ELER)1 gilt für Kroatien nicht für den gesamten Programm-

planungszeitraum 2007-2013.  

 

Im Jahr 2013 erhält Kroatien 27,7 Mio. EUR (zu jeweiligen Preisen) im Rahmen der Komponente 

Entwicklung des ländlichen Raums nach Artikel 12 der Verordnung (EG) Nr. 1085/2006 des Rates. 

 

(2) Weitere zeitlich befristete Maßnahmen zur Entwicklung des ländlichen Raums sind in 

Anhang VI festgelegt. 

 

(3) Die Kommission kann im Wege von Durchführungsrechtsakten Vorschriften erlassen, die für 

die Anwendung des Anhangs VI erforderlich sind. Diese Durchführungsrechtsakte werden nach 

dem Verfahren, das in Artikel 90 Absatz 2 der Verordnung (EG) Nr. 1698/2005 in Verbindung mit 

Artikel 13 Absatz 1 Buchstabe b der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 des Europäischen Parlaments 

und des Rates vom 16. Februar 2011 zur Festlegung der allgemeinen Regeln und Grundsätze, nach 

denen die Mitgliedstaaten die Wahrnehmung der Durchführungsbefugnisse durch die Kommission 

kontrollieren2, festgelegt ist oder entsprechend dem in den anwendbaren Rechtsvorschriften vorge-

sehenen einschlägigen Verfahren erlassen. 

 

(4) Der Rat beschließt auf Vorschlag der Kommission und nach Anhörung des Europäischen 

Parlaments etwaige Anpassungen des Anhangs VI, wenn dies erforderlich ist, um die Kohärenz mit 

den Verordnungen über die Entwicklung des ländlichen Raums sicherzustellen. 

 

 

                                                 
1 ABl. L 277 vom 21.10.2005, S. 1, und ABl. L 286M vom 4.11.2010, S. 26. 
2 ABl. L 55 vom 28.2.2011, S. 13. 
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TITEL IV 

 

SONSTIGE BESTIMMUNGEN 

 

 

ARTIKEL 36 

 

(1) Die Kommission überwacht aufmerksam alle von Kroatien bei den Beitrittsverhandlungen 

eingegangenen Verpflichtungen, einschließlich derjenigen, die vor oder zum Tag des Beitritts 

erfüllt sein müssen. Die Überwachung durch die Kommission umfasst regelmäßig aktualisierte 

Überwachungstabellen, den Dialog im Rahmen des Stabilisierungs- und Assoziierungsabkommens 

zwischen den Europäischen Gemeinschaften und ihren Mitgliedstaaten einerseits und der Republik 

Kroatien andererseits1 (im Folgenden "SAA"), Missionen zur gegenseitigen Begutachtung, das 

Wirtschaftsprogramm für die Zeit vor dem Beitritt, Haushaltsmitteilungen und erforderlichenfalls 

frühzeitige Warnschreiben an die kroatischen Behörden. Im Herbst 2011 legt die Kommission dem 

Rat und dem Europäischen Parlament ein Sachstandsbericht vor. Im Herbst 2012 legt die Kommis-

sion dem Rat und dem Europäischen Parlament einen umfassenden Überwachungsbericht vor. Die 

Kommission stützt sich während des gesamten Überwachungsprozesses auch auf Beiträge der Mit-

gliedstaaten und trägt gegebenenfalls Beiträgen internationaler und zivilgesellschaftlicher Organisa-

tionen Rechnung. 

 

Die Kommission legt den Schwerpunkt der Überwachung vor allem auf die Verpflichtungen Kroa-

tiens im Bereich Justiz und Grundrechte (Anhang VII), einschließlich weiterer Leistungen bei der 

Justizreform und der Effizienz der Justiz, der unparteiischen Bearbeitung der Fälle von Kriegs-

verbrechen und der Korruptionsbekämpfung. 

 

                                                 
1  ABl. L 26 vom 28.1.2005, S. 3. 
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Weitere Schwerpunkte der Überwachung durch die Kommission bilden der Raum der Freiheit, der 

Sicherheit und des Rechts, einschließlich der Anwendung und Durchsetzung der Anforderungen der 

Union in Bezug auf den Schutz der Außengrenzen, die polizeiliche Zusammenarbeit, die Bekämp-

fung der organisierten Kriminalität und die justizielle Zusammenarbeit in Zivil- und Strafsachen 

sowie die Verpflichtungen im Bereich der Wettbewerbspolitik einschließlich der Umstrukturierung 

der Schiffbauindustrie (Anhang VIII) und der Stahlindustrie (Anhang IX). 

 

Als Bestandteil ihrer regelmäßigen Überwachungstabellen und -berichte gibt die Kommission bis 

zum Beitritt Kroatiens halbjährliche Bewertungen zu den von Kroatien in diesen Bereichen einge-

gangenen Verpflichtungen ab.  

 

(2) Der Rat kann mit qualifizierter Mehrheit auf Vorschlag der Kommission alle erforderlichen 

Maßnahmen ergreifen, wenn im Verlauf des Überwachungsprozesses Problempunkte festgestellt 

werden. Die Maßnahmen werden nicht länger als unbedingt erforderlich beibehalten und in jedem 

Fall vom Rat nach demselben Verfahren aufgehoben, wenn die betreffenden Punkte wirksam 

angegangen wurden. 

 

 

ARTIKEL 37 

 

(1) Ergeben sich bis zum Ende eines Zeitraums von bis zu drei Jahren nach dem Beitritt Schwie-

rigkeiten, welche einen Wirtschaftszweig erheblich und voraussichtlich anhaltend treffen oder 

welche die wirtschaftliche Lage eines bestimmten Gebiets beträchtlich verschlechtern können, so 

kann Kroatien die Genehmigung zur Anwendung von Schutzmaßnahmen beantragen, um die Lage 

wieder auszugleichen und den betreffenden Wirtschaftszweig an die Wirtschaft des Binnenmarkts 

anzupassen. 
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Unter den gleichen Bedingungen kann ein derzeitiger Mitgliedstaat die Genehmigung zur Anwen-

dung von Schutzmaßnahmen gegenüber Kroatien beantragen. 

 

(2) Auf Antrag des betreffenden Staates bestimmt die Kommission im Dringlichkeitsverfahren 

die ihres Erachtens erforderlichen Schutzmaßnahmen und legt gleichzeitig die auf diese anwend-

baren Bedingungen und Vorkehrungen fest. 

 

Im Fall erheblicher wirtschaftlicher Schwierigkeiten entscheidet die Kommission auf ausdrückli-

chen Antrag des betreffenden Mitgliedstaats binnen fünf Arbeitstagen nach Eingang des mit 

Gründen versehenen Antrags. Die beschlossenen Maßnahmen sind sofort anwendbar; sie tragen 

dem Interesse aller Beteiligten Rechnung und dürfen keine Grenzkontrollen mit sich bringen. 

 

(3) Die im Rahmen dieses Artikels genehmigten Maßnahmen können von den Vorschriften des 

EUV, des AEUV und von dieser Akte abweichen, soweit und solange dies unbedingt erforderlich 

ist, um die Ziele dieser Schutzklausel zu erreichen. Es sind vorrangig solche Maßnahmen zu 

wählen, die das Funktionieren des Binnenmarkts am wenigsten stören. 
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ARTIKEL 38 

 

Erfüllt Kroatien im Rahmen der Beitrittsverhandlungen eingegangene Verpflichtungen, einschließ-

lich Verpflichtungen in sektorbezogenen Politiken, die wirtschaftliche Tätigkeiten mit grenzüber-

schreitender Wirkung betreffen, nicht und ruft dadurch eine ernste Beeinträchtigung des Funktionie-

rens des Binnenmarkts oder eine Bedrohung der finanziellen Interessen der Union hervor oder 

besteht die unmittelbare Gefahr einer solchen Beeinträchtigung oder Bedrohung, so kann die Kom-

mission bis zum Ende eines Zeitraums von bis zu drei Jahren nach dem Beitritt auf begründeten 

Antrag eines Mitgliedstaats oder auf eigene Initiative geeignete Maßnahmen treffen. 

 

Diese Maßnahmen müssen verhältnismäßig sein, wobei vorrangig Maßnahmen, die das Funktionie-

ren des Binnenmarkts am wenigsten stören, zu wählen und gegebenenfalls bestehende sektorale 

Schutzmechanismen anzuwenden sind. Die Schutzmaßnahmen gemäß diesem Artikel dürfen nicht 

als willkürliche Diskriminierung oder als versteckte Beschränkung des Handels zwischen den 

Mitgliedstaaten angewandt werden. Die Schutzklausel kann schon vor dem Beitritt aufgrund der 

Ergebnisse der Überwachung geltend gemacht werden, und die Maßnahmen treten am Tag des 

Beitritts in Kraft, sofern nicht ein späterer Zeitpunkt vorgesehen ist. Die Maßnahmen werden nicht 

länger als unbedingt nötig aufrechterhalten und werden auf jeden Fall aufgehoben, sobald die 

einschlägige Verpflichtung erfüllt ist. Sie können jedoch über den in Absatz 1 genannten Zeitraum 

hinaus angewandt werden, solange die einschlägigen Verpflichtungen nicht erfüllt sind. Aufgrund 

von Fortschritten Kroatiens bei der Erfüllung seiner Verpflichtungen kann die Kommission die 

Maßnahmen in geeigneter Weise anpassen. Die Kommission unterrichtet den Rat rechtzeitig, bevor 

sie die Schutzmaßnahmen aufhebt, und trägt allen Bemerkungen des Rates in dieser Hinsicht 

gebührend Rechnung. 
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ARTIKEL 39 

 

Treten bei der Umsetzung oder der Durchführung von Rechtsakten, die die Organe im Rahmen des 

Dritten Teils Titel V des AEUV erlassen haben, oder von Rechtsakten, die die Organe vor dem 

Inkrafttreten des Vertrags von Lissabon im Rahmen des Titels VI des EUV oder im Rahmen des 

Dritten Teils Titel IV des Vertrags zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft erlassen haben, in 

Kroatien ernste Mängel auf oder besteht die Gefahr solcher ernsten Mängel, so kann die Kommis-

sion bis zum Ende eines Zeitraums von bis zu drei Jahren nach dem Beitritt auf begründeten Antrag 

eines Mitgliedstaats oder auf eigene Initiative und nach Konsultation der Mitgliedstaaten geeignete 

Maßnahmen erlassen und die auf diese Maßnahmen anwendbaren Bedingungen und Vorkehrungen 

festlegen. 

 

Diese Maßnahmen können in Form einer vorübergehenden Aussetzung der Anwendung einschlägi-

ger Bestimmungen und Beschlüsse in den Beziehungen zwischen Kroatien und einem oder mehre-

ren anderen Mitgliedstaaten erfolgen; die Fortsetzung einer engen justiziellen Zusammenarbeit 

bleibt hiervon unberührt. Die Schutzklausel kann schon vor dem Beitritt aufgrund der Ergebnisse 

der Überwachung geltend gemacht werden, und die angenommenen Maßnahmen treten am Tag des 

Beitritts in Kraft, sofern nicht ein späterer Zeitpunkt vorgesehen ist. Die Maßnahmen werden nicht 

länger als unbedingt nötig aufrechterhalten und werden auf jeden Fall aufgehoben, sobald die Män-

gel beseitigt sind. Sie können jedoch über den in Absatz 1 genannten Zeitraum hinaus angewandt 

werden, solange die Mängel weiter bestehen. Aufgrund von Fortschritten Kroatiens bei der Beseiti-

gung der festgestellten Mängel kann die Kommission die Maßnahmen nach Konsultation der 

Mitgliedstaaten in geeigneter Weise anpassen. Die Kommission unterrichtet den Rat rechtzeitig, 

bevor sie die Schutzmaßnahmen aufhebt, und trägt allen Bemerkungen des Rates in dieser Hinsicht 

gebührend Rechnung. 
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ARTIKEL 40 

 

Um das reibungslose Funktionieren des Binnenmarkts nicht zu behindern, darf die Durchführung 

der innerstaatlichen Vorschriften Kroatiens während der in Anhang V vorgesehenen Übergangs-

zeiten nicht zu Grenzkontrollen zwischen den Mitgliedstaaten führen. 

 

 

ARTIKEL 41 

 

Sind Übergangsmaßnahmen erforderlich, um den Übergang von der in Kroatien bestehenden Rege-

lung auf die Regelung zu erleichtern, die sich aus der Anwendung der Gemeinsamen Agrarpolitik 

gemäß den in dieser Akte genannten Bedingungen ergibt, so werden diese Maßnahmen von der 

Kommission entsprechend dem Verfahren nach Artikel 195 Absatz 2 der Verordnung (EG) 

Nr. 1234/2007 des Rates vom 22. Oktober 2007 über eine gemeinsame Organisation der Agrar-

märkte und mit Sondervorschriften für bestimmte landwirtschaftliche Erzeugnisse (Verordnung 

über die einheitliche GMO)1 in Verbindung mit Artikel 13 Absatz 1 Buchstabe b der Verordnung 

(EU) Nr. 182/2011 des Europäischen Parlaments und des Rates2, oder entsprechend dem in den 

anwendbaren Rechtsvorschriften vorgesehenen einschlägigen Verfahren erlassen. Diese Maßnah-

men können jederzeit innerhalb eines Zeitraums von drei Jahren ab dem Tag des Beitritts erlassen 

werden und ihre Anwendung ist auf diesen Zeitraum zu beschränken. Der Rat kann diesen Zeitraum 

auf Vorschlag der Kommission und nach Anhörung des Europäischen Parlaments einstimmig 

verlängern. 

 

                                                 
1 ABl. L 299 vom 16.11.2007, S. 1. 
2 ABl. L 55 vom 28.2.2011, S. 13. 
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Übergangsmaßnahmen nach Absatz 1 können auch vor dem Tag des Beitritts erlassen werden, 

wenn dies erforderlich ist. Diese Maßnahmen werden vom Rat mit qualifizierter Mehrheit auf 

Vorschlag der Kommission oder, wenn sie ursprünglich von der Kommission erlassene Rechtsakte 

betreffen, von der Kommission nach den Verfahren erlassen, die für den Erlass der betreffenden 

Rechtsakte erforderlich sind.  

 

 

ARTIKEL 42 

 

Sind Übergangsmaßnahmen erforderlich, um den Übergang von der in Kroatien bestehenden Rege-

lung auf die Regelung zu erleichtern, die sich aus der Anwendung der Bestimmungen des Veteri-

när- und Pflanzenschutzrechts sowie des Lebensmittelsicherheitsrechts der Union ergibt, so werden 

diese Maßnahmen von der Kommission nach dem in den anwendbaren Rechtsvorschriften vorgese-

henen einschlägigen Verfahren erlassen. Diese Maßnahmen werden innerhalb eines Zeitraums von 

drei Jahren ab dem Tag des Beitritts erlassen und ihre Anwendung ist auf diesen Zeitraum zu 

beschränken. 

 

 

ARTIKEL 43 

 

Der Rat legt auf Vorschlag der Kommission mit qualifizierter Mehrheit die Bedingungen fest, unter 

denen 

 

a) auf das Erfordernis einer summarischen Ausgangsanmeldung für die in Artikel 28 Absatz 2 

AEUV genannten Waren, die das Hoheitsgebiet Kroatiens zwecks Durchfuhr durch das 

Hoheitsgebiet Bosnien und Herzegowinas bei Neum ("Korridor von Neum") verlassen, 

verzichtet werden kann; 
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b) auf das Erfordernis einer summarischen Eingangsanmeldung für Waren, die in den Anwen-

dungsbereich des Buchstaben a fallen, verzichtet werden kann, wenn diese Waren nach 

Durchfuhr durch das Hoheitsgebiet Bosnien und Herzegowinas bei Neum wieder in das 

Hoheitsgebiet Kroatiens gelangen. 

 

 

ARTIKEL 44 

 

Die Kommission kann alle geeigneten Maßnahmen ergreifen, um sicherzustellen, dass das erforder-

liche Statutspersonal in Kroatien für einen Zeitraum von höchstens 18 Monaten nach dem Beitritt 

beibehalten wird. In diesem Zeitraum gelten für Beamte, Bedienstete auf Zeit und Vertragsbediens-

tete, die vor dem Beitritt Planstellen in Kroatien zugewiesen wurden und die ihren Dienst nach dem 

Beitritt weiterhin in Kroatien zu verrichten haben, die gleichen finanziellen und materiellen Bedin-

gungen, wie sie vor dem Beitritt gemäß dem Statut der Beamten und der Beschäftigungsbedingun-

gen für die sonstigen Bediensteten der Europäischen Gemeinschaften – der Verordnung (EWG, 

Euratom, EGKS) des Rates Nr. 259/681 – angewandt wurden. Die Verwaltungsausgaben einschließ-

lich der Gehälter für weiteres notwendiges Personal werden aus dem Gesamthaushalt der Europä-

ischen Union finanziert. 

 

 

                                                 
1 ABl. L 56 vom 4.3.1968, S. 1. 
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FÜNFTER TEIL 

 

BESTIMMUNGEN ÜBER DIE DURCHFÜHRUNG DIESER AKTE 

 

 

TITEL I 

 

ANPASSUNGEN DER GESCHÄFTSORDNUNGEN DER ORGANE UND DER SATZUNGEN 

UND GESCHÄFTSORDNUNGEN DER AUSSCHÜSSE 

 

 

ARTIKEL 45 

 

Die Organe nehmen nach den jeweiligen Verfahren, die in den ursprünglichen Verträgen vorgese-

hen sind, die Anpassungen ihrer Geschäftsordnungen vor, die durch den Beitritt notwendig werden. 

 

Infolge des Beitritts erforderliche Anpassungen der Satzungen und Geschäftsordnungen der durch 

die ursprünglichen Verträge eingesetzten Ausschüsse werden so bald wie möglich nach dem Beitritt 

vorgenommen. 
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TITEL II 

 

ANWENDBARKEIT DER RECHTSAKTE DER ORGANE 

 

 

ARTIKEL 46 

 

Richtlinien und Beschlüsse im Sinne des Artikels 288 AEUV gelten vom Tag des Beitritts an 

gemäß den ursprünglichen Verträgen als an Kroatien gerichtet. Außer im Fall der Richtlinien und 

Beschlüsse, die nach Artikel 297 Absatz 1 Unterabsatz 3 und Artikel 297 Absatz 2 Unterabsatz 2 

AEUV in Kraft getreten sind, wird Kroatien so behandelt, als wären ihm diese Richtlinien und 

Entscheidungen am Tage seines Beitritts notifiziert worden. 

 

 

ARTIKEL 47 

 

(1) Sofern in dieser Akte nicht eine andere Frist vorgesehen ist, setzt Kroatien die erforderlichen 

Maßnahmen in Kraft, um den Richtlinien und Beschlüssen im Sinne des Artikels 288 AEUV vom 

Tag des Beitritts an nachzukommen. Kroatien teilt der Kommission diese Maßnahmen bis zum 

Tage seines Beitritts oder gegebenenfalls innerhalb der in dieser Akte festgelegten Frist mit.  
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(2) Machen Änderungen an Richtlinien im Sinne des Artikels 288 AEUV, die aufgrund dieser 

Akte erfolgen, Änderungen an den Rechts- und Verwaltungsvorschriften der derzeitigen Mitglied-

staaten erforderlich, so setzen die derzeitigen Mitgliedstaaten die erforderlichen Maßnahmen in 

Kraft, um den geänderten Richtlinien ab dem Tag des Beitritts Kroatiens nachzukommen, sofern in 

dieser Akte nicht eine andere Frist vorgesehen ist. Sie teilen der Kommission diese Maßnahmen bis 

zum Tag des Beitritts oder, sollte dies der spätere Zeitpunkt sein, innerhalb der in dieser Akte 

festgelegten Frist mit. 

 

 

ARTIKEL 48 

 

Kroatien teilt der Kommission nach Artikel 33 des EAG-Vertrags innerhalb von drei Monaten ab 

dem Beitritt die Rechts- und Verwaltungsvorschriften mit, die im Hoheitsgebiet Kroatiens den 

Gesundheitsschutz der Arbeitnehmer und der Bevölkerung gegen die Gefahren ionisierender Strah-

lungen sicherstellen sollen. 

 

 

ARTIKEL 49 

 

Auf ordnungsgemäß begründeten Antrag Kroatiens, der der Kommission spätestens am Tag des 

Beitritts vorliegen muss, kann der Rat auf Vorschlag der Kommission – oder kann die Kommission, 

sofern der ursprüngliche Rechtsakt von ihr erlassen wurde – vorübergehende Ausnahmeregelungen 

zu Rechtsakten beschließen, die die Organe zwischen dem 1. Juli 2011 und dem Tag des Beitritts 

erlassen haben. Diese Maßnahmen werden nach den Abstimmungsregeln erlassen, die für die An-

nahme des Rechtsakts gelten, zu dem eine befristete Ausnahmeregelung gewährt werden soll. 

Werden solche Ausnahmeregelungen nach dem Beitritt erlassen, so können sie ab dem Tag des 

Beitritts angewendet werden. 
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ARTIKEL 50 

 

Erfordern vor dem Beitritt erlassene Rechtsakte der Organe aufgrund des Beitritts eine Anpassung 

und sind die erforderlichen Anpassungen in dieser Akte oder ihren Anhängen nicht vorgesehen, so 

erlässt entweder der Rat mit qualifizierter Mehrheit auf Vorschlag der Kommission oder die Kom-

mission, sofern sie selbst den ursprünglichen Rechtsakt erlassen hat, die erforderlichen Rechtsakte. 

Werden solche Rechtsakte nach dem Beitritt erlassen, so können sie ab dem Tag des Beitritts 

angewendet werden. 

 

 

ARTIKEL 51 

 

Sofern in dieser Akte nicht etwas anderes bestimmt ist, erlässt der Rat mit qualifizierter Mehrheit 

auf Vorschlag der Kommission die zur Durchführung dieser Akte erforderlichen Maßnahmen. 

 

 

ARTIKEL 52 

 

Die vor dem Beitritt erlassenen Rechtsakte der Organe in den von diesen Organen in kroatischer 

Sprache abgefassten Wortlauten sind vom Zeitpunkt des Beitritts an unter den gleichen Bedingun-

gen wie die Wortlaute in den derzeitigen Amtssprachen verbindlich. Sie werden im Amtsblatt der 

Europäischen Union veröffentlicht, sofern die Wortlaute in den derzeitigen Amtssprachen auf diese 

Weise veröffentlicht worden sind. 
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TITEL III 

 

SCHLUSSBESTIMMUNGEN 

 

 

ARTIKEL 53 

 

Die Anhänge I bis IX, die Anlagen dazu und das Protokoll sind Bestandteil dieser Akte. 

 

 

ARTIKEL 54 

 

Die Regierung der Italienischen Republik übermittelt der Regierung der Republik Kroatien eine 

beglaubigte Abschrift des Vertrags über die Europäische Union, des Vertrags über die Arbeitsweise 

der Europäischen Union, des Vertrags zur Gründung der Europäischen Atomgemeinschaft und der 

Verträge, durch die sie geändert oder ergänzt wurden, einschließlich des Vertrags über den Beitritt 

des Königreichs Dänemark, Irlands und des Vereinigten Königreichs Großbritannien und Nord-

irland, des Vertrags über den Beitritt der Republik Griechenland, des Vertrags über den Beitritt des 

Königreichs Spanien und der Portugiesischen Republik, des Vertrags über den Beitritt der Republik 

Österreich, der Republik Finnland und des Königreichs Schweden, des Vertrags über den Beitritt 

der Tschechischen Republik, der Republik Estland, der Republik Zypern, der Republik Lettland, der 

Republik Litauen, der Republik Ungarn, der Republik Malta, der Republik Polen, der Republik 

Slowenien und der Slowakischen Republik sowie des Vertrags über den Beitritt der Republik Bul-

garien und Rumäniens, in bulgarischer, dänischer, deutscher, englischer, estnischer, finnischer, 

französischer, griechischer, irischer, italienischer, lettischer, litauischer, maltesischer, niederländi-

scher, polnischer, portugiesischer, rumänischer, schwedischer, slowakischer, slowenischer, spani-

scher, tschechischer und ungarischer Sprache.  
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Die in kroatischer Sprache abgefassten Wortlaute der in Absatz 1 genannten Verträge sind dieser 

Akte beigefügt. Diese Wortlaute sind unter den gleichen Bedingungen verbindlich wie die Wort-

laute dieser Verträge in den derzeitigen Amtssprachen. 

 

 

ARTIKEL 55 

 

Eine beglaubigte Abschrift der im Archiv des Generalsekretariats des Rates hinterlegten internatio-

nalen Abkommen wird der Regierung der Republik Kroatien vom Generalsekretär übermittelt. 
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ANHANG I 

 

 

Liste der Übereinkünfte und Protokolle, denen die Republik Kroatien  

am Tag des Beitritts beitritt (nach Artikel 3 Absatz 4 der Beitrittsakte) 

 

 

1. Übereinkommen vom 23. Juli 1990 über die Beseitigung der Doppelbesteuerung im Falle von 

Gewinnberichtigungen zwischen verbundenen Unternehmen (ABl. L 225 vom 20.8.1990, 

S. 10) 

 

– Übereinkommen vom 21. Dezember 1995 über den Beitritt der Republik Österreich, der 

Republik Finnland und des Königreichs Schweden zu dem Übereinkommen über die 

Beseitigung der Doppelbesteuerung im Falle von Gewinnberichtigungen zwischen 

verbundenen Unternehmen (ABl. C 26 vom 31.1.1996, S. 1) 

 

– Protokoll vom 25. Mai 1999 zur Änderung des Übereinkommens vom 23. Juli 1990 

über die Beseitigung der Doppelbesteuerung im Falle von Gewinnberichtigungen 

zwischen verbundenen Unternehmen (ABl. C 202 vom 16.7.1999, S. 1) 

 

– Übereinkommen über den Beitritt der Tschechischen Republik, der Republik Estland, 

der Republik Zypern, der Republik Lettland, der Republik Litauen, der Republik 

Ungarn, der Republik Malta, der Republik Polen, der Republik Slowenien und der 

Slowakischen Republik zu dem Übereinkommen über die Beseitigung der Doppel-

besteuerung im Falle von Gewinnberichtigungen zwischen verbundenen Unternehmen 

(ABl. C 160 vom 30.6.2005, S. 1)  
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2. Übereinkommen vom 26. Juli 1995 aufgrund von Artikel K.3 des Vertrags über die Europä-

ische Union über den Schutz der finanziellen Interessen der Europäischen Gemeinschaften 

(ABl. C 316 vom 27.11.1995, S. 49) 

 

– Protokoll vom 27. September 1996 aufgrund von Artikel K.3 des Vertrags über die 

Europäische Union zum Übereinkommen über den Schutz der finanziellen Interessen 

der Europäischen Gemeinschaften (ABl. C 313 vom 23.10.1996, S. 2) 

 

– Protokoll vom 29. November 1996 aufgrund von Artikel K.3 des Vertrags über die 

Europäische Union betreffend die Auslegung des Übereinkommens über den Schutz der 

finanziellen Interessen der Europäischen Gemeinschaften durch den Gerichtshof der 

Europäischen Gemeinschaften im Wege der Vorabentscheidung (ABl. C 151 vom 

20.5.1997, S. 2) 

 

– Zweites Protokoll vom 19. Juni 1997 aufgrund von Artikel K.3 des Vertrags über die 

Europäische Union zum Übereinkommen über den Schutz der finanziellen Interessen 

der Europäischen Gemeinschaften (ABl. C 221 vom 19.7.1997, S. 12) 

 

3. Übereinkommen vom 26. Mai 1997 aufgrund von Artikel K.3 Absatz 2 Buchstabe c des 

Vertrags über die Europäische Union über die Bekämpfung der Bestechung, an der Beamte 

der Europäischen Gemeinschaften oder der Mitgliedstaaten der Europäischen Union beteiligt 

sind (ABl. C 195 vom 25.6.1997, S. 2) 

 

4. Übereinkommen vom 18. Dezember 1997 aufgrund von Artikel K.3 des Vertrags über die 

Europäische Union über gegenseitige Amtshilfe und Zusammenarbeit der Zollverwaltungen 

(ABl. C 24 vom 23.1.1998, S. 2) 
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5. Übereinkommen vom 17. Juni 1998 aufgrund von Artikel K.3 des Vertrags über die Europä-

ische Union über den Entzug der Fahrerlaubnis (ABl. C 216 vom 10.7.1998, S. 2) 

 

6. Übereinkommen vom 29. Mai 2000 gemäß Artikel 34 des Vertrags über die Europäische 

Union – vom Rat erstellt – über die Rechtshilfe in Strafsachen zwischen den Mitgliedstaaten 

der Europäischen Union (ABl. C 197 vom 12.7.2000, S. 3) 

 

– Protokoll vom 16. Oktober 2001 vom Rat gemäß Artikel 34 des Vertrags über die Euro-

päische Union erstellt zu dem Übereinkommen über die Rechtshilfe in Strafsachen zwi-

schen den Mitgliedstaaten der Europäischen Union (ABl. C 326 vom 21.11.2001, S. 2) 

 

 

________________________ 
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ANHANG II 

 

 

Verzeichnis der Bestimmungen des in den Rahmen der Europäischen Union  

einbezogenen Schengen-Besitzstands  

und der darauf beruhenden oder anderweitig damit zusammenhängenden Rechtsakte,  

die ab dem Beitritt für die Republik Kroatien bindend  

und in der Republik Kroatien anzuwenden sind  

(nach Artikel 4 Absatz 1 der Beitrittsakte) 

 

 

1. Übereinkommen vom 14. Juni 1985 zwischen den Regierungen der Staaten der Benelux-Wirt-

schaftsunion, der Bundesrepublik Deutschland und der Französischen Republik betreffend den 

schrittweisen Abbau der Kontrollen an den gemeinsamen Grenzen1. 

 

2. Folgende Bestimmungen des am 19. Juni 1990 in Schengen unterzeichneten Übereinkommens 

zur Durchführung des Übereinkommens von Schengen vom 14. Juni 1985 betreffend den 

schrittweisen Abbau der Kontrollen an den gemeinsamen Grenzen und zugehörige Schluss-

akte und gemeinsame Erklärungen2, geändert durch verschiedene der unter Nummer 8 dieses 

Anhangs aufgeführten Rechtsakte: 

 

Artikel 1, soweit er mit den Bestimmungen dieser Nummer in Zusammenhang steht; Arti-

kel 26; Artikel 39; Artikel 44 bis 49 (mit Ausnahme von Artikel 47 Absatz 4 und Artikel 49 

Buchstabe a), Artikel 51, Artikel 54 bis 58; Artikel 62 Absatz 3; Artikel 67 bis 69; Artikel 71 

und 72; Artikel 75 und 76; Artikel 82; Artikel 91; Artikel 126 bis 130, soweit sie mit den 

Bestimmungen dieses Absatzes in Zusammenhang stehen; und Artikel 136; gemeinsame 

Erklärungen 1 und 3 der Schlussakte. 

 

                                                 
1 ABl. L 239 vom 22.9.2000, S. 13. 
2 ABl. L 239 vom 22.9.2000, S. 19. 
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3. Folgende Bestimmungen der Übereinkommen über den Beitritt zu dem am 19. Juni 1990 in 

Schengen unterzeichneten Übereinkommen zur Durchführung des Übereinkommens von 

Schengen vom 14. Juni 1985 betreffend den schrittweisen Abbau der Kontrollen an den 

gemeinsamen Grenzen, Schlussakten dieser Übereinkommen und zugehörige gemeinsame 

Erklärungen, geändert durch verschiedene der unter Nummer 8 dieses Anhangs aufgeführten 

Rechtsakte: 

 

a) das am 19. Dezember 1996 unterzeichnete Übereinkommen über den Beitritt des König-

reichs Dänemark: 

 

– Artikel 5 Absatz 2 und Artikel 6 

 

b) das am 19. Dezember 1996 unterzeichnete Übereinkommen über den Beitritt der 

Republik Finnland: 

 

– Artikel 5 

– Erklärung der Regierung der Republik Finnland zu den Åland-Inseln in Teil III 

der Schlussakte 

 

c) das am 19. Dezember 1996 unterzeichnete Übereinkommen über den Beitritt des König-

reichs Schweden: 

 

– Artikel 5. 
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4. Folgende Abkommen und Vereinbarungen, die auf dem Schengen-Besitzstand aufbauen oder 

anderweitig damit zusammenhängen: 

 

– das Übereinkommen vom 18. Mai 1999 zwischen dem Rat der Europäischen Union 

sowie der Republik Island und dem Königreich Norwegen über die Assoziierung dieser 

beiden Staaten bei der Umsetzung, Anwendung und Entwicklung des Schengen-Besitz-

stands einschließlich der Anhänge, seiner Schlussakte und der Erklärungen sowie des 

dem Übereinkommen beigefügten Briefwechsels, genehmigt durch den Beschluss 

1999/439/EG des Rates (ABl. L 176 vom 10.7.1999, S. 35) 

 

– das Übereinkommen vom 30. Juni 1999 zwischen dem Rat der Europäischen Union und 

der Republik Island und dem Königreich Norwegen über die Festlegung der Rechte und 

Pflichten zwischen Irland und dem Vereinigten Königreich Großbritannien und Nord-

irland einerseits und der Republik Island und dem Königreich Norwegen andererseits in 

den für diese Staaten geltenden Bereichen des Schengen-Besitzstands, genehmigt durch 

den Beschluss 2000/29/EG des Rates (ABl. L 15 vom 20.1.2000, S. 1) 

 

– das am 26. Oktober 2004 unterzeichnete Abkommen zwischen der Europäischen Union, 

der Europäischen Gemeinschaft und der Schweizerischen Eidgenossenschaft über die 

Assoziierung der Schweizerischen Eidgenossenschaft bei der Umsetzung, Anwendung 

und Entwicklung des Schengen-Besitzstands, genehmigt durch den Beschluss 

2008/146/EG des Rates und den Beschluss 2008/149/JI des Rates (ABl. L 53 vom 

27.2.2008, S. 1 und S. 50)  
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– das am 28. Februar 2008 unterzeichnete Protokoll zwischen der Europäischen Union, 

der Europäischen Gemeinschaft, der Schweizerischen Eidgenossenschaft und dem 

Fürstentum Liechtenstein über den Beitritt des Fürstentums Liechtenstein zu dem Ab-

kommen zwischen der Europäischen Union, der Europäischen Gemeinschaft und der 

Schweizerischen Eidgenossenschaft über die Assoziierung der Schweizerischen 

Eidgenossenschaft bei der Umsetzung, Anwendung und Entwicklung des Schengen-

Besitzstands, genehmigt durch Beschluss 2011/349/EU des Rates und Beschluss 

2011/350/EU des Rates (ABl. L 160 vom 18.6.2011, S. 1 und S. 19) 

 

– die am 1. Februar 2007 unterzeichnete Vereinbarung zwischen der Europäischen 

Gemeinschaft sowie der Republik Island und dem Königreich Norwegen zur Festlegung 

der Modalitäten der Beteiligung dieser Staaten an der Europäischen Agentur für die 

operative Zusammenarbeit an den Außengrenzen der Mitgliedstaaten der Europäischen 

Union, einschließlich der dieser Vereinbarung beigefügten gemeinsamen Erklärung, 

genehmigt durch den Beschluss 2007/511/EG des Rates (ABl. L 188 vom 20.7.2007, 

S. 15) 

 

– die am 30. September 2009 unterzeichnete Vereinbarung zwischen der Europäischen 

Gemeinschaft einerseits sowie der Schweizerischen Eidgenossenschaft und dem 

Fürstentum Liechtenstein andererseits zur Festlegung der Modalitäten der Beteiligung 

dieser Staaten an der Europäischen Agentur für die operative Zusammenarbeit an den 

Außengrenzen der Mitgliedstaaten der Europäischen Union, einschließlich des dieser 

Vereinbarung beigefügten Anhangs und der dieser Vereinbarung beigefügten gemein-

samen Erklärungen, genehmigt durch den Beschluss 2010/490/EU des Rates (ABl. 

L 243 vom 16.9.2010, S. 2) 
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– das am 19. März 2010 unterzeichnete Übereinkommen zwischen der Europäischen 

Gemeinschaft sowie der Republik Island, dem Königreich Norwegen, der Schweizeri-

schen Eidgenossenschaft und dem Fürstentum Liechtenstein über zusätzliche Regeln im 

Zusammenhang mit dem Außengrenzenfonds für den Zeitraum 2007 bis 2013, ein-

schließlich der dieser Vereinbarung beigefügten gemeinsamen Erklärungen, genehmigt 

durch Beschluss 2011/305/EU des Rates (ABl. L 137 vom 25.5.2011, S. 1)1. 

 

5. Bestimmungen der folgenden Beschlüsse (vgl. ABl. L 239 vom 22.9.2000, S. 1) des gemäß 

dem am 19. Juni 1990 in Schengen unterzeichneten Übereinkommens zur Durchführung des 

Übereinkommens von Schengen vom 14. Juni 1985 betreffend den schrittweisen Abbau der 

Kontrollen an den gemeinsamen Grenzen eingesetzten Exekutivausschusses, geändert durch 

verschiedene der unter Nummer 8 dieses Anhangs aufgeführten Rechtsakte: 

 
– SCH/Com-ex (93) 10 – Beschluss des Exekutivausschusses vom 14. Dezember 1993 

bezüglich der Erklärungen der Minister und Staatssekretäre 

 
– SCH/Com-ex (93) 14 – Beschluss des Exekutivausschusses vom 14. Dezember 1993 

bezüglich der Verbesserung der praktischen Zusammenarbeit zwischen den Justizbehör-

den bei der Bekämpfung des illegalen Handels mit Betäubungsmitteln 

 

– SCH/Com-ex (94) 16 rev. – Beschluss des Exekutivausschusses vom 21. November 

1994 bezüglich der Beschaffung der gemeinsamen Ein- und Ausreisestempel 

 
– SCH/Com-ex (94) 28 rev. – Beschluss des Exekutivausschusses vom 22. Dezember 

1994 bezüglich der Bescheinigung für das Mitführen von Suchtstoffen und/oder 

psychotropen Stoffen gemäß Artikel 75 

 

                                                 
1 Insofern als dieses Abkommen vorläufig angewandt wird, nur solange es noch nicht 

abgeschlossen ist. 
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– SCH/Com-ex (94) 29, rev. 2 – Beschluss des Exekutivausschusses vom 22. Dezember 

1994 über das Inkraftsetzen des Schengener Durchführungsübereinkommens vom 

19. Juni 1990 

 

– SCH/Com-ex (95) 21 – Beschluss des Exekutivausschusses vom 20. Dezember 1995 

bezüglich eines schnelleren Austausches statistischer Daten und konkreter Angaben 

über an den Außengrenzen eventuell auftretende Schwierigkeiten zwischen den 

Schengen-Staaten 

 

– SCH/Com-ex (98) 1, rev. 2 – Beschluss des Exekutivausschusses vom 21. April 1998 

bezüglich des Tätigkeitsberichtes der Task Force, soweit er mit den Bestimmungen des 

Absatzes 2 dieses Anhangs in Zusammenhang steht 

 

– SCH/Com-ex (98) 26 def. – Beschluss des Exekutivausschusses vom 16. September 

1998 bezüglich der Errichtung des Ständigen Ausschusses Schengener Durchführungs-

übereinkommen 

 

– SCH/Com-ex (98) 37, def. 2 – Beschluss des Exekutivausschusses vom 27. Oktober 

1998 bezüglich des Aktionsplans zur Bekämpfung der illegalen Einwanderung, soweit 

er mit den Bestimmungen des Absatzes 2 dieses Anhangs in Zusammenhang steht 

 

– SCH/Com-ex (98) 52 – Beschluss des Exekutivausschusses vom 16. Dezember 1998 

bezüglich des Leitfadens zur grenzüberschreitenden polizeilichen Zusammenarbeit, 

soweit er mit den Bestimmungen des Absatzes 2 dieses Anhangs in Zusammenhang 

steht 
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– SCH/Com-ex (98) 59 rev. – Beschluss des Exekutivausschusses vom 16. Dezember 

1998 bezüglich des koordinierten Einsatzes von Dokumentenberatern 

 
– SCH/Com-ex (99) 1 rev. 2 – Beschluss des Exekutivausschusses vom 28. April 1999 

über den Standard im Betäubungsmittelbereich 

 

– SCH/Com-ex (99) 6 – Beschluss des Exekutivausschusses vom 28. April 1999 bezüg-

lich des Besitzstands Telecom 

 

– SCH/Com-ex (99) 7, rev. 2 – Beschluss des Exekutivausschusses vom 28. April 1999 

über Verbindungsbeamte 

 

– SCH/Com-ex (99) 8, rev. 2 – Beschluss des Exekutivausschusses vom 28. April 1999 

bezüglich der Entlohnung von Informanten 

 

– SCH/Com-ex (99) 10 – Beschluss des Exekutivausschusses vom 28. April 1999 bezüg-

lich des illegalen Waffenhandels. 

 

6. Folgende Erklärungen (vgl. ABl. L 239 vom 22.9.2000, S. 1) des gemäß dem am 19. Juni 

1990 in Schengen unterzeichneten Übereinkommen zur Durchführung des Übereinkommens 

von Schengen vom 14. Juni 1985 betreffend den schrittweisen Abbau der Kontrollen an den 

gemeinsamen Grenzen eingesetzten Exekutivausschusses, soweit sie mit den Bestimmungen 

der Nummer 2 dieses Anhangs in Zusammenhang stehen: 

 

– SCH/Com-ex (96) decl. 6, rev. 2 – Erklärung des Exekutivausschusses vom 26. Juni 

1996 zur Auslieferung 
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– SCH/Com-ex (97) decl. 13, rev. 2 – Erklärung des Exekutivausschusses vom 9. Februar 

1998 bezüglich der Entführung von Minderjährigen. 

 

7. Folgende Beschlüsse (vgl. ABl. L 239 vom 22.9.2000, S. 1) der mit dem am 19. Juni 1990 in 

Schengen unterzeichneten Übereinkommen zur Durchführung des Übereinkommens von 

Schengen vom 14. Juni 1985 betreffend den schrittweisen Abbau der Kontrollen an den 

gemeinsamen Grenzen eingesetzten Zentralen Gruppe, soweit sie mit den Bestimmungen der 

Nummer 2 dieses Anhangs in Zusammenhang stehen: 

 

– SCH/C (98) 117 – Beschluss der Zentralen Gruppe vom 27. Oktober 1998 bezüglich 

des Aktionsplans zur Bekämpfung der illegalen Einwanderung 

 

– SCH/C (99) 25 – Beschluss der Zentralen Gruppe vom 22. März 1999 bezüglich der 

allgemeinen Grundsätze zur Entlohnung von Informanten und V-Personen. 

 

8. Folgende Rechtsakte, die auf dem Schengen-Besitzstand aufbauen oder anderweitig damit 

zusammenhängen: 

 

– Verordnung (EG) Nr. 1683/95 des Rates vom 29. Mai 1995 über eine einheitliche 

Visagestaltung (ABl. L 164 vom 14.7.1995, S. 1)  

 

– Entscheidung 1999/307/EG des Rates vom 1. Mai 1999 über die Einzelheiten der 

Eingliederung des Schengen-Sekretariats in das Generalsekretariat des Rates (ABl. 

L 119 vom 7.5.1999, S. 49) 
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– Beschluss 1999/435/EG des Rates vom 20. Mai 1999 zur Bestimmung des Schengen-

Besitzstands zwecks Festlegung der Rechtsgrundlagen für jede Bestimmung und jeden 

Beschluss, die diesen Besitzstand bilden, nach Maßgabe der einschlägigen Bestimmun-

gen des Vertrags zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft und des Vertrags über 

die Europäische Union (ABl. L 176 vom 10.7.1999, S. 1) 

 

– Beschluss 1999/436/EG des Rates vom 20. Mai 1999 zur Festlegung der Rechtsgrund-

lagen für die einzelnen Bestimmungen und Beschlüsse, die den Schengen-Besitzstand 

bilden, nach Maßgabe der einschlägigen Bestimmungen des Vertrags zur Gründung der 

Europäischen Gemeinschaft und des Vertrags über die Europäische Union (ABl. L 176 

vom 10.7.1999, S. 17) 

 

– Beschluss 1999/437/EG des Rates vom 17. Mai 1999 zum Erlass bestimmter Durchfüh-

rungsvorschriften zu dem Übereinkommen zwischen dem Rat der Europäischen Union 

und der Republik Island und dem Königreich Norwegen über die Assoziierung dieser 

beiden Staaten bei der Umsetzung, Anwendung und Entwicklung des Schengen-Besitz-

stands (ABl. L 176 vom 10.7.1999, S. 31) 

 

– Beschluss 1999/848/EG des Rates vom 13. Dezember 1999 über die vollständige In-

kraftsetzung des Schengen-Besitzstands in Griechenland (ABl. L 327 vom 21.12.1999, 

S. 58) 

 

– Beschluss 2000/365/EG des Rates vom 29. Mai 2000 zum Antrag des Vereinigten 

Königreichs Großbritannien und Nordirland, einzelne Bestimmungen des Schengen-

Besitzstands auf sie anzuwenden (ABl. L 131 vom 1.6.2000, S. 43) 
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– Beschluss 2000/586/JI des Rates vom 28. September 2000 über ein Verfahren zur 

Änderung von Artikel 40 Absätze 4 und 5, Artikel 41 Absatz 7 und Artikel 65 Absatz 2 

des Übereinkommens zur Durchführung des Übereinkommens von Schengen vom 

14. Juni 1985 betreffend den schrittweisen Abbau der Kontrollen an den gemeinsamen 

Grenzen (ABl. L 248 vom 3.10.2000, S. 1) 

 

– Beschluss 2000/777/EG des Rates vom 1. Dezember 2000 über die Inkraftsetzung des 

Schengen-Besitzstands in Dänemark, Finnland und Schweden sowie in Island und 

Norwegen (ABl. L 309 vom 9.12.2000, S. 24) 

 

– Verordnung (EG) Nr. 539/2001 des Rates vom 15. März 2001 zur Aufstellung der Liste 

der Drittländer, deren Staatsangehörige beim Überschreiten der Außengrenzen im 

Besitz eines Visums sein müssen, sowie der Liste der Drittländer, deren Staatsange-

hörige von dieser Visumpflicht befreit sind (ABl. L 81 vom 21.3.2001, S. 1)  

 

– Richtlinie 2001/51/EG des Rates vom 28. Juni 2001 zur Ergänzung der Regelungen 

nach Artikel 26 des Übereinkommens zur Durchführung des Übereinkommens von 

Schengen vom 14. Juni 1985 (ABl. L 187 vom 10.7.2001, S. 45) 

 

– Verordnung (EG) Nr. 333/2002 des Rates vom 18. Februar 2002 über die einheitliche 

Gestaltung des Formblatts für die Anbringung eines Visums, das die Mitgliedstaaten 

den Inhabern eines von dem betreffenden Mitgliedstaat nicht anerkannten Reisedoku-

ments erteilen (ABl. L 53 vom 23.2.2002, S. 4)  

 

– Beschluss 2002/192/EG des Rates vom 28. Februar 2002 zum Antrag Irlands auf An-

wendung einzelner Bestimmungen des Schengen-Besitzstands auf Irland (ABl. L 64 

vom 7.3.2002, S. 20) 
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– Verordnung (EG) Nr. 1030/2002 des Rates vom 13. Juni 2002 zur einheitlichen Gestal-

tung des Aufenthaltstitels für Drittstaatenangehörige (ABl. L 157 vom 15.6.2002, S. 1) 

 

– Rahmenbeschluss 2002/946/JI des Rates vom 28. November 2002 betreffend die Ver-

stärkung des strafrechtlichen Rahmens für die Bekämpfung der Beihilfe zur unerlaubten 

Ein- und Durchreise und zum unerlaubten Aufenthalt (ABl. L 328 vom 5.12.2002, S. 1) 

 

– Richtlinie 2002/90/EG des Rates vom 28. November 2002 zur Definition der Beihilfe 

zur unerlaubten Ein- und Durchreise und zum unerlaubten Aufenthalt (ABl. L 328 vom 

5.12.2002, S. 17) 

 

– Beschluss 2003/170/JI des Rates vom 27. Februar 2003 über die gemeinsame Inan-

spruchnahme von Verbindungsbeamten, die von den Strafverfolgungsbehörden der 

Mitgliedstaaten entsandt sind (ABl. L 67 vom 12.3.2003, S. 27) 

 

– Beschluss 2003/725/JI des Rates vom 2. Oktober 2003 zur Änderung von Artikel 40 

Absätze 1 und 7 des Übereinkommens zur Durchführung des Schengener Überein-

kommens vom 14. Juni 1985 betreffend den schrittweisen Abbau der Kontrollen an den 

gemeinsamen Grenzen (ABl. L 260 vom 11.10.2003, S. 37) 

 

– Richtlinie 2003/110/EG des Rates vom 25. November 2003 über die Unterstützung bei 

der Durchbeförderung im Rahmen von Rückführungsmaßnahmen auf dem Luftweg 

(ABl. L 321 vom 6.12.2003, S. 26) 

 

– Verordnung (EG) Nr. 377/2004 des Rates vom 19. Februar 2004 zur Schaffung eines 

Netzes von Verbindungsbeamten für Einwanderungsfragen (ABl. L 64 vom 2.3.2004, 

S. 1) 

 

BGBl. III - Ausgegeben am 28. Juni 2013 - Nr. 171 89 von 251

www.ris.bka.gv.at



 

 
TR/EU/HR/ACT/Anhang II/de 12 

– Richtlinie 2004/82/EG des Rates vom 29. April 2004 über die Verpflichtung von 

Beförderungsunternehmen, Angaben über die beförderten Personen zu übermitteln 

(ABl. L 261 vom 6.8.2004, S. 24) 

 

– Entscheidung 2004/573/EG des Rates vom 29. April 2004 betreffend die Organisation 

von Sammelflügen zur Rückführung von Drittstaatsangehörigen, die individuellen 

Rückführungsmaßnahmen unterliegen, aus dem Hoheitsgebiet von zwei oder mehr 

Mitgliedstaaten (ABl. L 261 vom 6.8.2004, S. 28) 

 

– Entscheidung 2004/512/EG des Rates vom 8. Juni 2004 zur Einrichtung des Visa-Infor-

mationssystems (VIS) (ABl. L 213 vom 15.6.2004, S. 5 und ABl. L 142 M vom 

30.5.2006, S. 60) 

 

– Verordnung (EG) Nr. 2007/2004 des Rates vom 26. Oktober 2004 zur Errichtung einer 

Europäischen Agentur für die operative Zusammenarbeit an den Außengrenzen der 

Mitgliedstaaten der Europäischen Union (ABl. L 349 vom 25.11.2004, S. 1 und ABl. 

L 153 M vom 7.6.2006, S. 136) 

 

– Verordnung (EG) Nr. 2252/2004 des Rates vom 13. Dezember 2004 über Normen für 

Sicherheitsmerkmale und biometrische Daten in von den Mitgliedstaaten ausgestellten 

Pässen und Reisedokumenten (ABl. L 385 vom 29.12.2004, S. 1 und ABl. L 153 M 

vom 7.6.2006, S. 375)  

 

– Beschluss 2004/926/EG des Rates vom 22. Dezember 2004 über das Inkraftsetzen von 

Teilen des Schengen-Besitzstands durch das Vereinigte Königreich Großbritannien und 

Nordirland (ABl. L 395 vom 31.12.2004, S. 70) 

 

– Entscheidung 2005/267/EG des Rates vom 16. März 2005 zur Einrichtung eines siche-

ren web-gestützten Informations- und Koordinierungsnetzes für die Migrationsbehörden 

der Mitgliedstaaten (ABl. L 83 vom 1.4.2005, S. 48 und ABl. L 159 M vom 13.6.2006, 

S. 288) 
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– Verordnung (EG) Nr. 562/2006 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

15. März 2006 über einen Gemeinschaftskodex für das Überschreiten der Grenzen 

durch Personen (Schengener Grenzkodex) (ABl. L 105 vom 13.4.2006, S. 1), mit 

Ausnahme des Artikels 1 Satz 1, des Artikels 5 Absatz 4 Buchstabe a, des Titels III und 

der Bestimmungen des Titels II und der Anhänge, die sich auf das Schengener Informa-

tionssystem (SIS) beziehen  

 

– Rahmenbeschluss 2006/960/JI des Rates vom 18. Dezember 2006 über die Vereinfa-

chung des Austauschs von Informationen und Erkenntnissen zwischen den Strafver-

folgungsbehörden der Mitgliedstaaten der Europäischen Union (ABl. L 386 vom 

29.12.2006, S. 89) 

 

– Verordnung (EG) Nr. 1931/2006 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

20. Dezember 2006 zur Festlegung von Vorschriften über den kleinen Grenzverkehr an 

den Landaußengrenzen der Mitgliedstaaten sowie zur Änderung der Bestimmungen des 

Übereinkommens von Schengen (ABl. L 405 vom 30.12.2006, S. 1), mit Ausnahme des 

Artikels 4 Buchstabe b und des Artikels 9 Buchstabe c 

 

– Beschluss 2007/471/EG des Rates vom 12. Juni 2007 über die Anwendung der Bestim-

mungen des Schengen-Besitzstands über das Schengener Informationssystem in der 

Tschechischen Republik, der Republik Estland, der Republik Lettland, der Republik 

Litauen, der Republik Ungarn, der Republik Malta, der Republik Polen, der Republik 

Slowenien und der Slowakischen Republik (ABl. L 179 vom 7.7.2007, S. 46) 
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– Verordnung (EG) Nr. 863/2007 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

11. Juli 2007 über einen Mechanismus zur Bildung von Soforteinsatzteams für Grenz-

sicherungszwecke und zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 2007/2004 des Rates 

hinsichtlich dieses Mechanismus und der Regelung der Aufgaben und Befugnisse von 

abgestellten Beamten (ABl. L 199 vom 31.7.2007, S. 30), mit Ausnahme der Bestim-

mungen des Artikels 6 Absätze 8 und 9, soweit sie sich auf den Zugang zum Schenge-

ner Informationssystem beziehen 

 

– Beschluss 2007/801/EG des Rates vom 6. Dezember 2007 über die vollständige An-

wendung der Bestimmungen des Schengen-Besitzstands in der Tschechischen Republik, 

der Republik Estland, der Republik Lettland, der Republik Litauen, der Republik 

Ungarn, der Republik Malta, der Republik Polen, der Republik Slowenien und der 

Slowakischen Republik (ABl. L 323 vom 8.12.2007, S. 34) 

 

– Beschluss 2008/421/EG des Rates vom 5. Juni 2008 über die Anwendung der Bestim-

mungen des Schengen-Besitzstands über das Schengener Informationssystem in der 

Schweizerischen Eidgenossenschaft (ABl. L 149 vom 7.6.2008, S. 74) 

 

– Artikel 6 des Beschlusses 2008/633/JI des Rates vom 23. Juni 2008 über den Zugang 

der benannten Behörden der Mitgliedstaaten und von Europol zum Visa-Informations-

system (VIS) für Datenabfragen zum Zwecke der Verhütung, Aufdeckung und Ermitt-

lung terroristischer und sonstiger schwerwiegender Straftaten (ABl. L 218 vom 

13.8.2008, S. 129) 
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– Beschluss 2008/903/EG des Rates vom 27. November 2008 über die vollständige 

Anwendung der Bestimmungen des Schengen-Besitzstands in der Schweizerischen 

Eidgenossenschaft (ABl. L 327 vom 5.12.2008, S. 15) 

 

– Rahmenbeschluss 2008/977/JI des Rates vom 27. November 2008 über den Schutz 

personenbezogener Daten, die im Rahmen der polizeilichen und justiziellen Zusam-

menarbeit in Strafsachen verarbeitet werden (ABl. L 350 vom 30.12.2008, S. 60) 

 

– Richtlinie 2008/115/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. Dezember 

2008 über gemeinsame Normen und Verfahren in den Mitgliedstaaten zur Rückführung 

illegal aufhältiger Drittstaatsangehöriger (ABl. L 348 vom 24.12.2008, S. 98) 

 

– Artikel 3 der Verordnung (EG) Nr. 810/2009 des Europäischen Parlaments und des 

Rates vom 13. Juli 2009 über einen Visakodex der Gemeinschaft (Visakodex) (ABl. 

L 243 vom 15.9.2009, S. 1) 

 

– Beschluss 2010/252/EU des Rates vom 26. April 2010 zur Ergänzung des Schengener 

Grenzkodex hinsichtlich der Überwachung der Seeaußengrenzen im Rahmen der von 

der Europäischen Agentur für die operative Zusammenarbeit an den Außengrenzen der 

Mitgliedstaaten der Europäischen Union koordinierten operativen Zusammenarbeit 

(ABl. L 111 vom 4.5.2010, S. 20) 

 

– Beschluss 2010/365/EU des Rates vom 29. Juni 2010 die Anwendung der Bestimmun-

gen des Schengen-Besitzstands über das Schengener Informationssystem in der Repub-

lik Bulgarien und Rumänien (ABl. L 166 vom 1.7.2010, S. 17). 

 

 

________________________ 
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ANHANG III 

 

Liste nach Artikel 15 der Beitrittsakte:  

Anpassungen der Rechtsakte der Organe 

 

 

1. FREIER DIENSTLEISTUNGSVERKEHR 

 

32005 L 0036: Richtlinie 2005/36/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 7. Septem-

ber 2005 über die Anerkennung von Berufsqualifikationen (ABl. L 255 vom 30.9.2005, S. 22) 

 

a) Artikel 23 Absatz 5 erhält folgende Fassung: 

 

"(5) Bei den Staatsangehörigen der Mitgliedstaaten, deren Ausbildungsnachweise vom 

früheren Jugoslawien verliehen wurden und die Aufnahme des Berufes des Arztes mit Grund-

ausbildung und des Facharztes, der Krankenschwester und des Krankenpflegers, die für die 

allgemeine Pflege verantwortlich sind, des Zahnarztes, des Fachzahnarztes, des Tierarztes, der 

Hebamme, des Apothekers sowie des Architekten gestatten bzw. deren Ausbildung 

 

a) im Falle Sloweniens vor dem 25. Juni 1991 und 

b) im Falle Kroatiens vor dem 8. Oktober 1991 
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aufgenommen wurde, erkennt jeder der Mitgliedstaaten unbeschadet des Artikels 43b diese 

Ausbildungsnachweise an, wenn die Behörden der vorgenannten Mitgliedstaaten bescheini-

gen, dass diese Ausbildungsnachweise hinsichtlich der Aufnahme und Ausübung des Berufes 

des Arztes mit Grundausbildung und des Facharztes, der Krankenschwester und des Kranken-

pflegers, die für die allgemeine Pflege verantwortlich sind, des Zahnarztes, des Fachzahn-

arztes, des Tierarztes, der Hebamme, des Apothekers – bezüglich der Tätigkeiten nach Arti-

kel 45 Absatz 2 – sowie des Architekten – bezüglich der Tätigkeiten nach Artikel 48 – in 

ihrem Hoheitsgebiet die gleiche Rechtsgültigkeit haben wie die von ihnen verliehenen 

Ausbildungsnachweise und, im Falle von Architekten, wie die für diese Mitgliedstaaten in 

Anhang VI Nummer 6 aufgeführten Ausbildungsnachweise. 

 

Dieser Bescheinigung muss eine von den gleichen Behörden ausgestellte Bescheinigung 

darüber beigefügt sein, dass die betreffende Person in den fünf Jahren vor Ausstellung der 

Bescheinigung mindestens drei Jahre ununterbrochen tatsächlich und rechtmäßig die betref-

fenden Tätigkeiten in ihrem Hoheitsgebiet ausgeübt hat." 

 

b) Folgender Artikel wird eingefügt: 

 

"Artikel 43b 

 

Erworbene Rechte für die Tätigkeit als Hebamme/Geburtshelfer gelten nicht für die folgenden 

Ausbildungsnachweise, die in Kroatien vor dem 1. Juli 2013 erworben wurden: viša 

medicinska sestra ginekološko-opstetričkog smjera (Oberschwester/Oberpfleger für Frauen-

heilkunde und Geburtshilfe), medicinska sestra ginekološko-opstetričkog smjera (Kranken-

schwester/Krankenpfleger für Frauenheilkunde und Geburtshilfe), viša medicinska sestra 

primaljskog smjera (Oberschwester/Oberpfleger mit Hebammen-/Geburtshelferabschluss), 

medicinska sestra primaljskog smjera (Krankenschwester/Krankenpfleger mit Hebammen-

/Geburtshelferabschluss), ginekološko-opstetrička primalja (Hebamme/Geburtshelfer für 

Frauenheilkunde und Geburtshilfe) und primalja (Hebamme/Geburtshelfer)." 

 

BGBl. III - Ausgegeben am 28. Juni 2013 - Nr. 171 95 von 251

www.ris.bka.gv.at



 

 
TR/EU/HR/ACT/Anhang III/de 3 

2. VORSCHRIFTEN ÜBER GEISTIGES EIGENTUM 

 

I. GEMEINSCHAFTSMARKE 

 

32009 R 0207: Verordnung (EG) Nr. 207/2009 des Rates vom 26. Februar 2009 über die Gemein-

schaftsmarke (ABl. L 78 vom 24.3.2009, S. 1) 

 

Artikel 165 Absatz 1 erhält folgende Fassung: 

 

"(1) Ab dem Tag des Beitritts Bulgariens, der Tschechischen Republik, Estlands, Kroatiens, 

Zyperns, Lettlands, Litauens, Ungarns, Maltas, Polens, Rumäniens, Sloweniens und der Slowakei 

(im Folgenden "neuer Mitgliedstaat" oder "neue Mitgliedstaaten") wird eine gemäß dieser Verord-

nung vor dem Tag des jeweiligen Beitritts eingetragene oder angemeldete Gemeinschaftsmarke auf 

das Hoheitsgebiet dieser Mitgliedstaaten erstreckt, damit sie dieselbe Wirkung in der gesamten 

Gemeinschaft hat." 

 

II. ERGÄNZENDE SCHUTZZERTIFIKATE 

 

1. 31996 R 1610: Verordnung (EG) Nr. 1610/96 des Europäischen Parlaments und des Rates 

vom 23. Juli 1996 über die Schaffung eines ergänzenden Schutzzertifikats für Pflanzen-

schutzmittel (ABl. L 198 vom 8.8.1996, S. 30) 
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a) Dem Artikel 19a wird folgender Buchstabe angefügt: 

 

"m) Für jedes durch ein geltendes Grundpatent geschützte Pflanzenschutzmittel, für 

das nach dem 1. Januar 2003 eine erste Genehmigung für das Inverkehrbringen 

als Pflanzenschutzmittel erlangt wurde, kann in Kroatien ein Zertifikat erteilt 

werden, sofern die Anmeldung des Zertifikats binnen sechs Monaten ab dem Tag 

des Beitritts eingereicht wird." 

 

b) Artikel 20 Absatz 2 erhält folgende Fassung: 

 

 "(2) Diese Verordnung findet auf ergänzende Schutzzertifikate Anwendung, die vor 

dem jeweiligen Tag des Beitritts nach Maßgabe der einzelstaatlichen Rechtsvorschriften 

der Tschechischen Republik, Estlands, Kroatiens, Zyperns, Lettlands, Litauens, Maltas, 

Polens, Rumäniens, Sloweniens und der Slowakei erteilt wurden." 

 

2. 32009 R 0469: Verordnung (EG) Nr. 469/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates 

vom 6. Mai 2009 über das ergänzende Schutzzertifikat für Arzneimittel (ABl. L 152 vom 

16.6.2009, S. 1) 

 

a) Dem Artikel 20 wird folgender Buchstabe angefügt: 

 

"m) Für jedes durch ein geltendes Grundpatent geschützte Arzneimittel, für das nach 

dem 1. Januar 2003 eine erste Genehmigung für das Inverkehrbringen als Arznei-

mittel erlangt wurde, kann in Kroatien ein Zertifikat erteilt werden, sofern die 

Anmeldung des Zertifikats binnen sechs Monaten ab dem Tag des Beitritts einge-

reicht wird." 
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b) Artikel 21 Absatz 2 erhält folgende Fassung: 

 

"(2) Diese Verordnung findet auf ergänzende Schutzzertifikate Anwendung, die vor 

dem jeweiligen Tag des Beitritts nach Maßgabe der einzelstaatlichen Rechtsvorschriften 

der Tschechischen Republik, Estlands, Kroatiens, Zyperns, Lettlands, Litauens, Maltas, 

Polens, Rumäniens, Sloweniens und der Slowakei erteilt wurden." 

 

III. GEMEINSCHAFTSGESCHMACKSMUSTER 

 

32002 R 0006: Verordnung (EG) Nr. 6/2002 des Rates vom 12. Dezember 2001 über das Gemein-

schaftsgeschmacksmuster (ABl. L 3 vom 5.1.2002, S. 1) 

 

Artikel 110a Absatz 1 erhält folgende Fassung: 

 

"(1) Ab dem Tag des Beitritts Bulgariens, der Tschechischen Republik, Estlands, Kroatiens 

Zyperns, Lettlands, Litauens, Ungarns, Maltas, Polens, Rumäniens, Sloweniens und der Slowakei 

(im Folgenden 'neuer Mitgliedstaat' oder 'neue Mitgliedstaaten') wird ein vor dem jeweiligen Tag 

des Beitritts gemäß dieser Verordnung geschütztes oder angemeldetes Gemeinschaftsgeschmacks-

muster auf das Hoheitsgebiet dieser Mitgliedstaaten erstreckt, damit es dieselbe Wirkung in der 

gesamten Gemeinschaft hat." 
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3. FINANZDIENSTLEISTUNGEN 

 

32006 L 0048: Richtlinie 2006/48/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14. Juni 

2006 über die Aufnahme und Ausübung der Tätigkeit der Kreditinstitute (Neufassung) (ABl. L 177 

vom 30.6.2006, S. 1) 

 

In Artikel 2 wird nach dem Eintrag für Frankreich Folgendes eingefügt: 

 

"– in Kroatien die 'kreditne unije' und die 'Hrvatska banka za obnovu i razvitak'," 

 

4. LANDWIRTSCHAFT 

 

1. 31991 R 1601: Verordnung (EWG) Nr. 1601/91 des Rates vom 10. Juni 1991 zur Festlegung 

der allgemeinen Regeln für die Begriffsbestimmung, Bezeichnung und Aufmachung aroma-

tisierten Weines, aromatisierter weinhaltiger Getränke und aromatisierter weinhaltiger 

Cocktails (ABl. L 149 vom 14.6.1991, S. 1) 

 

In Anhang II wird nach der geografischen Angabe "Nürnberger Glühwein" Folgendes 

eingefügt: 

 

"Samoborski bermet". 
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2. 32007 R 1234: Verordnung (EG) Nr. 1234/2007 des Rates vom 22. Oktober 2007 über eine 

gemeinsame Organisation der Agrarmärkte und mit Sondervorschriften für bestimmte land-

wirtschaftliche Erzeugnisse (Verordnung über die einheitliche GMO) (ABl. L 299 vom 

16.11.2007, S. 1) 

 

a) In Artikel 66 wird der folgende Absatz eingefügt: 

 

"(4a) Für Kroatien ist eine Sonderreserve für die Umstrukturierung gemäß Anhang IX 

Nummer 2 zu bilden. Diese Reserve wird ab dem 1. April des ersten Quotenjahres nach 

dem Beitritt in dem Maße freigegeben, wie der eigenbetriebliche Verbrauch der Land-

wirte von Milch und Milcherzeugnissen in Kroatien im Zeitraum 2008-2012 zurück-

gegangen ist. 

 

Die Kommission trifft nach dem Verfahren des Artikels 195 Absatz 2 und auf der 

Grundlage der Bewertung eines Berichts, den Kroatien bis 31. Dezember 2013 vorlegen 

muss, eine Entscheidung über die Freigabe der Reserve und über ihre Aufteilung auf die 

Quoten für Lieferungen und Direktverkäufe. Dieser Bericht muss detaillierte Angaben 

zu den Ergebnissen und Tendenzen des tatsächlichen Umstrukturierungsprozesses im 

kroatischen Milchsektor enthalten, insbesondere in Bezug auf die Umstellung von einer 

Erzeugung für den eigenbetrieblichen Verbrauch der Landwirte auf eine Erzeugung für 

den Markt." 
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